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Sperrvermerk 

Die vorgelegte Bachelorarbeit basiert auf sensiblen Finanzdaten und Informationen der 
Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna. Die Arbeit und alle Anhänge sind nur den Gut-
achtern und befugten Mitgliedern des Prüfungsausschusses zur Verfügung zu stellen. 
Eine Einsichtnahme durch andere als die genannten Dritten, sowie eine Vervielfälti-
gung und Veröffentlichung der Bachelorarbeit ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna und der Verfasserin ist nicht gestattet. 
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1 Einleitung 

Schon länger liegt der Fokus des Umsatzsteuerrechts auf den Leistungen der juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR). Die Einführung des neuen § 2b UStG 

ist eines der Themen, welches nicht nur die sächsischen Kommunen derzeit umfang-

reich beschäftigt.  

Bereits 2015 wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen 

Personen öffentlichen Rechts (jPöR) im Rahmen des Steueränderungsgesetzes vom 

02.11.2015 erneuert und die Besteuerung der öffentlichen Hand neu geregelt.1 Mit 

Wirkung vom 01.01.2016 wurde der § 2b neu in das Umsatzsteuergesetz (UStG) ein-

gefügt und gleichzeitig die Vorgängervorschrift des § 2 Abs. 3 aufgehoben.2 Begleitet 

wird die Änderung von einer Übergangsregelung in § 27 Abs. 22 UStG. Danach kann 

die jPöR gegenüber dem zuständigen Finanzamt erklären, dass sie das bisher gelten-

de Recht für sämtliche vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwen-

det.3 So kann „bis Ende 2020 [...] sowohl die alte Vorschrift des § 2 Abs. 3 UStG als 

auch die neue des § 2b UStG zur Anwendung kommen.“4 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist die Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna, 

für die im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Auswirkungen des § 2b UStG anhand 

exemplarisch ausgewählter Leistungen und Tätigkeiten untersucht und mögliche Maß-

nahmen erarbeitet werden sollen. Die Leitfrage der Arbeit lautet damit:  

Welche Auswirkungen hat die Einführung des § 2b UStG auf die Stadt  

Limbach-Oberfrohna? 

Wie fast alle sächsischen Kommunen hat auch die Stadt Limbach-Oberfrohna im Jahr 

2016 von der Optionsmöglichkeit des § 27 Abs. 22 UStG Gebrauch gemacht und wen-

det bis zum Ablauf der Übergangsfrist am 31.12.2020 den bisher gültigen 

§ 2 Abs. 3 UStG a. F. weiterhin an. Folglich gibt es bereits einige wenige Berührungs-

punkte mit der Thematik, eine intensivere Befassung mit der neuen gesetzlichen Rege-

lung hat bis jetzt jedoch noch nicht stattgefunden. Um die vom Gesetzgeber gewährte 

Übergangsfrist effektiv zu nutzen, sind dazu bereits jetzt Untersuchungen und Analy-

sen der zukünftigen Änderungen in den betroffenen Tätigkeits- und Leistungsbereiche 

anzustellen. Neben der Abgrenzung zwischen hoheitlichen und nicht hoheitlichen Tä-

                                                
1
  Vgl. BMF-Schreiben vom 16.12.2016, Az. III C 2 - S 7107/16/10001; UR 2017, 78-84; Rn.1. 

2
  Vgl. Stadie, Holger: § 2b in: Rau/Dürrwächter: Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, 174. Lieferung, 

Stand Oktober 2017, Köln, Verlag Dr. Otto Schmidt; Rn. 1. 
3
  Vgl. BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 1. 

4
  Kurz, Dieter; Meissner, Gabi: Umsatzsteuer, 18. Auflage, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag 2017; S. 

288. 
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tigkeiten ist darüber hinaus die Analyse und Beurteilung sich ergebender Vorsteuerab-

zugsmöglichkeiten von Belang.  

In diesen Kontext ist das Thema der vorliegenden Bachelorarbeit einzuordnen. Der 

Inhalt baut auf den Gesprächen mit den Beschäftigten des Fachbereichs Finanzen der 

Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna und einschlägiger Fachliteratur auf, darunter 

Artikel der geläufigen Steuerzeitschriften. 

Die Verfasserin stellt dazu die These auf, dass in der Umstellung auf die neue Rechts-

lage sowohl Chancen, als auch Schwierigkeiten zu sehen sind. Darunter ist zu verste-

hen, dass die Ermöglichung des Vorsteuerabzugs den Haushalt der Stadt entlastet. 

Dennoch ist die grundlegende Änderung einer Rechtslage immer mit einem hohen Ar-

beitsaufwand und neuen Fragestellungen verbunden. Wie dieser Handlungsbedarf 

genau aussehen könnte, wird allgemein anhand der Auswirkungen unternehmerischer 

Tätigkeit erläutert. 

In den folgenden Kapiteln soll zunächst ein Überblick über die Entstehung der Norm 

und deren Regelungsgehalt gegeben werden. Zentraler Bestandteil ist nachfolgend die 

Untersuchung von Auswirkungen und Handlungsbedarf anhand exemplarisch ausge-

wählter Tätigkeitsfelder der Stadt Limbach-Oberfrohna. Neben der Verwaltungsge-

meinschaft mit Niederfrohna sollen auch die zum städtischen Besitz gehörende Park-

schänke, der Eigenbetrieb „Städtische Bäder“ sowie der Bauhof als Tätigkeitsfelder der 

Stadt Limbach-Oberfrohna näher betrachtet werden. Hauptaugenmerk soll dabei auf 

den einschlägigen und für die Beurteilung maßgeblichen Problemstellungen liegen und 

weniger auf einer vollumfänglichen gutachterlichen Prüfung der Rechtslage.  

Es ist zu erwarten, dass in diesem Zusammenhang unterschiedliche Betrachtungs- und 

Herangehensweisen möglich sind. Die gemachten Aussagen spiegeln die Auffassung 

der Verfasserin wieder. 

Nicht Bestandteil der nachfolgenden Betrachtung ist die Untersuchung der Steuerbar-

keit nach § 1 UStG i. V. m. §§ 2 bis 8 UStG als Voraussetzung für die Erhebung der 

Umsatzsteuer.  
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2 Einordnung und Rahmenbedingungen 

Die Vorschrift des § 2b UStG wurde mit Wirkung zum 01.01.2016 durch das Steuerän-

derungsgesetz 2015 eingeführt. Damit wird der bislang gültige § 2 Abs. 3 UStG zur 

Regelung der Besteuerung der öffentlichen Hand ersetzt. Im Rahmen der gesetzlichen 

Übergangsregelung nach § 27 Abs. 22 UStG ist dieser jedoch auf Umsätze, die zwi-

schen dem 01.01.2016 und dem 31.12.2016 ausgeführt wurden, bei abgegebener Op-

tionserklärung auch auf bis zum 31.12.2020 ausgeführte Umsätze, weiter anzuwen-

den.5  

§ 2b UStG stellt indes eine Anpassung an Unionsrecht, speziell Art. 13 der Mehrwert-

steuersystemrichtliche (MwStSystRL) dar. Insofern unterscheidet sich „die Umsatzbe-

steuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts nach nationalem Recht mit 

§ 2 Abs. 3 [UStG] – und damit gemäß § 27 Abs. 22 bis 31.12.2016, übergangsweise 

bis 31.12.2020 – fundamental von derjenigen nach Unionsrecht.“6 Das macht es not-

wendig die gegebenen Rahmenbedingungen genauer zu betrachten. 

2.1 Rechtslage nach § 2 Abs. 3 UStG a. F.  

Nach der bisherigen Rechtslage des § 2 Abs. 3 UStG in der bis zum 31.12.2016 gel-

tenden Fassung sind jPöR lediglich gewerblich oder beruflich tätig, also unternehme-

risch tätig, wenn die Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) oder 

eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ausgeführt wird.7 Der Begriff des BgA ist 

im UStG nicht definiert, es wird zur Anwendung lediglich auf § 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 KStG 

verwiesen. Insofern ist der Begriff des BgA eng an das KStG geknüpft.  

Gemäß § 4 Abs. 1 sind Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffent-

lichen Rechts im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 vorbehaltlich des Absatzes 5 alle Einrich-

tungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen 

außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbe-

tätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu 

erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erfor-

derlich. 

Unabhängig davon werden in § 2 Abs. 3 S. 2 UStG eigene Befreiungstatbestände fest-

gelegt, etwa zur Tätigkeit der Notare im Landesdienst oder bestimmten Leistungen der 

Vermessungs- und Katasterbehörden.  

                                                
5
  Vgl. Liebgott, Wendelin: § 2b in: Birkenfeld/Wäger: Das große Umsatzsteuerhandbuch, 76. Lieferung, 

Stand August 2017, Köln, Verlag Dr. Otto Schmidt; Rn. 15. 
6
  Korn, Christian: § 2b Juristische Personen des öffentlichen Rechts in: Bunjes/Geist (Begr.): Umsatz-

steuergesetz, Kommentar, 17. Auflage, München, C. H. Beck-Verlag 2018. Rn. 1. 
7
  Vgl. Liebgott; a. a. O.; R. 1. 
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Nicht erfasst wurden in § 2 Abs. 3 UStG unter anderem Leistungen gegenüber anderen 

Gemeinden, sogenannte Beistandsleistungen, der Bereich der Vermögensverwaltung 

und die Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Gewalt.8 

Folglich ist für die umsatzsteuerliche Beurteilung die Einordnung als BgA nicht mehr 

relevant; das Vorliegen einer steuerlich bedeutsamen Lieferung oder Leistung ist zu-

künftig allein nach dem UStG zu beurteilen. 

2.2 Unionsrechtliche Grundlagen und Rechtsprechung 

§ 2b UStG beruht in seinem Wortlaut auf der unionsrechtlichen Vorgabe von 

Art. 13 MwStSystRL. Die nationale Rechtslage passt sich damit auch an die darauf 

basierende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof (EuGH) und des Bundesfi-

nanzhof (BFH) an.9 Dieser begann bereits in den 2000er Jahren in seiner Rechtspre-

chung mit der Betrachtung der jPöR. Wesentlich in diesem Zusammenhang waren da-

runter die Urteile C246/08 – Kommission / Finnland, C-267/08 – SPÖ Landesorganisa-

tion Kärnten und C-520/14 – Gemeente Borsele, um nur einige zu nennen. 

Nach Art. 13 Abs. 1 MwStSystRL gelten Staaten, Länder, Gemeinden und sonstige 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts zunächst nicht als Steuerpflichtige, soweit sie 

die Tätigkeiten ausüben oder Umsätze bewirken, die ihnen im Rahmen der öffentlichen 

Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten oder Um-

sätzen Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Falls sie solche 

Tätigkeiten ausüben oder Umsätze bewirken, gelten sie für diese Tätigkeiten oder Um-

sätze jedoch als Steuerpflichtige, sofern eine Behandlung als Nichtsteuerpflichtige zu 

größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. 

Es gilt allgemein der Grundsatz der Steuerpflicht wirtschaftlicher Tätigkeiten. Mit der 

Ausnahme der Ausübung öffentlicher Gewalt sind damit auch öffentliche Einrichtungen 

als steuerpflichtig anzusehen. Damit sind wirtschaftliche Tätigkeiten, die auf privat-

rechtlicher Grundlage und demzufolge nicht im Rahmen öffentlicher Gewalt erbracht 

werden, stets steuerbar. Grundsätzlich geht das Unionsrecht daher nach Korn davon 

aus, dass auch öffentliche Einrichtungen Steuerpflichtige i. S. d. Art. 9 MwStSystRL 

sind, soweit sie nicht öffentliche Gewalt ausüben.10 Laut Urteil des EuGH ist Art. 13 

MwStSystRL als Ausnahme vom Grundsatz der Steuerpflicht wirtschaftlicher Tätigkei-

ten insofern eng auszulegen.11  

                                                
8
  Vgl. Liebgott; a. a. O.; Rn. 1. 

9
  Vgl. Kurz; Meissner; a. a. O.; S. 292. 

10
  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 3. 

11
  EuGH C-174/14, MwstR 2016, 24 – Saudacor mit Anmerkungen Sterzinger Rn. 48, zit. nach Korn; 

a. a. O.; Rn. 3. 
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Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten der Europäischen Union umsatzsteuerbe-

freite Tätigkeiten als Tätigkeiten behandeln, die den Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen.12 13 

Mit Verweis auf das Unionsrecht hat sich die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) in den letzten Jahren geändert und angepasst. Bereits im Jahr 2009 wurde da-

mit begonnen § 2 Abs. 3 im Sinne der MwStSystRL auszulegen. Exemplarische Urteile 

der letzten Jahre seien hier unter anderem die Urteile zur Umsatzsteuerpflicht für ein 

Werbemobil und zur Automatenaufstellung aus 2010, das Turnhallenurteil von 2011 

und das Urteil zur externen Qualitätssicherung eines Krankenhauses aus 2016.14 

Unabhängig vom Wortlaut des § 2 Abs. 3 UStG knüpfte der BFH nicht mehr an das 

KStG an, sondern definierte den Begriff des Betriebes gewerblicher Art eigenständig im 

Sinne des Art. 13 MwStSystRL.15 

Die zentralen Leitsätze der genannten Urteile besagen Folgendes: 

 Werbemobilurteil vom 17.03.2010 

„Eine Gemeinde, die sich als Gegenleistung für die Übereignung eines mit Werbe-

aufdrucken versehenen Fahrzeugs (Werbemobil) verpflichtet, dieses für die Dauer 

von fünf Jahren in der Öffentlichkeit zu bewegen, ist Unternehmerin. Dies gilt auch 

dann, wenn die in Abschn. 23 Abs. 4 UStR 2005 genannte Umsatzgrenze von 

30.678 EUR nicht erreicht wird.“16 

 Automatenurteil vom 15.04.2010 

„1. Dem Begriff der ‚Vermögensverwaltung‘ kommt umsatzsteuerrechtlich für die Un-

ternehmerstellung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts durch einen 

‚Betrieb gewerblicher Art‘ keine Bedeutung zu. 

2. Gestattet eine Universität als juristische Person des öffentlichen Rechts durch 

privatrechtlichen Vertrag das Aufstellen von Automaten gegen Entgelt, erbringt sie 

als Unternehmer steuerbare und steuerpflichtige Leistungen (richtlinienkonforme 

Auslegung von § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG i. V. m. § 4 Abs. 1 KStG entsprechend 

Art. 4 der Richtlinie 77/388/EWG)  

3. Überlässt die Universität auf öffentlich-rechtlicher Rechtsgrundlage Personal und 

Sachmittel gegen Entgelt, ist sie Unternehmer, wenn eine Behandlung als Nichtun-

                                                
12

  Von dieser Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber im Rahmen von § 2b UStG keinen Gebrauch 
gemacht. 

13
  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 4. 

14
  Vgl. Liebgott; a. a. O.; Rn. 19-26. 

15
  Vgl. Liebgott; a. a. O.; Rn. 17. 

16
  Bundesfinanzhof; Urteil vom 17.3.2010, Az. XI R 17/08, BFHE 230, 466. 
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ternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde (richtlinienkonforme 

Auslegung von § 2 Abs. 3 S. 1 UStG i. V. m. § 4 Abs. 5 KStG entsprechend 

Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 77/388/EWG).“17 

 Turnhallenurteil vom 10.11.2011 

„1. Gestattet eine Gemeinde gegen Entgelt die Nutzung einer Sporthalle und Frei-

zeithalle, ist sie gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG i. V. m. § 4 KStG als Unternehmer 

tätig, wenn sie ihre Leistung entweder auf zivilrechtlicher Grundlage oder – im Wett-

bewerb zu Privaten – auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erbringt. 

2. Gleiches gilt für die entgeltliche Nutzungsüberlassung der Halle an eine Nachbar-

gemeinde für Zwecke des Schulsports. Auch eine sog. Beistandsleistung, die zwi-

schen juristischen Personen des öffentlichen Rechts gegen Entgelt erbracht wird, ist 

steuerbar und bei Fehlen besonderer Befreiungstatbestände steuerpflichtig.“18
 

 Krankenhausurteil vom 10.02.2016 

„Eine Landesärztekammer ist als juristische Person des öffentlichen Rechts im 

Rahmen der sog. "externen Qualitätssicherung Krankenhaus" nicht unternehme-

risch tätig, wenn sie insoweit auf öffentlich-rechtlicher Grundlage handelt und ihre 

Behandlung als Nichtunternehmerin nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen 

führen würde.“19 

Die hier aufgezeigten Urteile verdeutlichen die veränderte Auffassung/Rechtsprechung 

des BFH, der  jPöR in mehreren Fällen als unternehmerisch tätig ansieht. Dies trifft vor 

allem dann zu, wenn die jPöR auf privatrechtlicher Grundlage handelten und der aus-

geführten Leistung Entgelte gegenüber stehen; dann erbringt die jPöR nach Auffas-

sung des BFH steuerbare und steuerpflichtige Leistungen. Die Ansicht des BFH, dass 

eine jPöR als Unternehmer gilt, wenn eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größe-

ren Wettbewerbsverzerrungen führt, wurde später in § 2b Abs. 1 S. 2 UStG aufge-

nommen.

                                                
17

  Bundesfinanzhof; Urteil vom 15.4.2010, Az. V R 10/09, BFHE 229, 416. 
18

  Bundesfinanzhof; Urteil vom 10.11.2011, Az. V R 41/10, BFHE 235, 554. 
19

  Bundesfinanzhof; Urteil vom 10.2.2016, Az. XI R 26/13, BFHE 252, 538. 
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3 Regelungsgehalt des § 2b UStG 

Die Regelung des § 2b UStG entspricht dem Regel-Ausnahme-Prinzip. Maßgeblich zur 

Beurteilung der Unternehmereigenschaft ist die allgemeine Regelung in 

§ 2 Abs. 1 UStG. Sofern eine jPöR demnach selbstständig eine nachhaltige Tätigkeit 

zur Erzielung von Einnahmen ausübt, ist sie grundsätzlich als Unternehmer zu betrach-

ten.20  

Nach den allgemeinen Grundsätzen setzt eine unternehmerische Tätigkeit laut Korn 

eine Leistungserbringung gegen Entgelt voraus, woraus ein unmittelbarer Zusammen-

hang zwischen Leistung und Gegenleistung als sogenannter Leistungsaustausch resul-

tiert. Nach der Rechtsprechung des EuGH können jedoch besonders Regelungen über 

die Höhe dieses Entgeltes zu einer Negation der Unternehmereigenschaft führen.21 So 

legte sich dieser in der Rechtssache C-246/08 darauf fest, dass bei fehlendem Zu-

sammenhang zwischen der Höhe des berechneten Entgeltes und der erbrachten Leis-

tung keine unternehmerische Tätigkeit vorliegt, da der Zusammenhang zwischen Leis-

tung und Gegenleistung fehle.22 Ähnlich urteilte er auch in der Gemeente Borsele-

Entscheidung. Im Rahmen einer Gesamtbewertung kann demnach aus einer großen 

Spanne zwischen Betriebskosten und Leistungsentgelten folgen, dass es an einem 

tatsächlichen Zusammenhang zwischen gezahltem Betrag und erbrachter Leistung 

fehle. Zu prüfen sind jedoch alle Umstände der Tätigkeit; allein auf die fehlende Kos-

tendeckung ist nicht abzustellen.23 

Zur allgemeinen Regelung der Unternehmereigenschaft ist § 2b Abs. 1 UStG als Ein-

schränkung formuliert: jPöR gelten nicht als Unternehmer im Sinne des § 2 UStG, so-

weit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, 

auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge 

oder sonstige Abgaben erheben. Gleichwohl können sie trotzdem wirtschaftlich i. S. v. 

§ 2 Abs. 1 tätig sein.24  

§ 2b Abs. 1 S. 1 gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren 

Wettbewerbsverzerrungen führen würde. 

In logischer Konsequenz dessen kann die Vorschrift des § 2b Abs. 1 UStG nur Anwen-

dung finden, sofern zuvor die Voraussetzungen der Unternehmereigenschaft nach 

§ 2 Abs. 1 UStG durch die jPöR erfüllt sind, sie also eine gewerbliche oder berufliche 

                                                
20

  Vgl. BMF-Schreiben; a. a. O.; Rn. 4 f. 
21

  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 11 f. 
22

  EuGH C-246/08, BFH/NV 2009, 2115 – Kommission/Finnland, zit. nach Korn; a. a. O.; Rn. 12 
23

  EuGH C520/14, MwStR 2016, 492 mit Anmerkungen Grube – Gemeente Borsele, Rn. 19, zit. nach 
Korn; a. a. O.; Rn. 12. 

24
  Vgl. BMF-Schreiben; a. a. O.; Rn. 4 f. 
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Tätigkeit selbstständig ausübt.25 Diese Prüfung ist also der Prüfung des § 2b UStG 

voranzustellen. 

Es ergibt sich daraus folgendes Schema zur Prüfung von § 2b UStG: 

Tabelle 2.2-1: Prüfschema zu § 2b UStG26 

Ausübung 
einer gele-
gentlichen 
Tätigkeit 

JPöR handelt 
nicht als Un-
ternehmer 

 Nein JPöR übt nachhaltige Tätigkeit i. S. v. 

§ 2 Abs. 1 UStG aus 
  

 

 

 

JPöR handelt 
gemäß § 2b 

UStG nicht als 
Unternehmer, 
nicht steuer-

bar 

 Unternehmerische Tätigkeit kraft Gesetz: 

Vorliegen einer Voraussetzung nach 
§ 2b Abs. 4 Nr. 1-5 

 

Ja  

 

 

 

JPöR han-
delt gemäß 
§ 2b UStG 
als Unter-
nehmer, 
steuerbar 

 Ausübung öffentlicher Gewalt Nein: 
privat-
rechtliche 
Grundla-
ge   

 

 Ja 

Größere Wettbewerbsverzerrungen: 

Vorliegen einer Voraussetzung nach 
§ 2b Abs. 2 Nr. 1 und 2 

 

 
 

 Ja 

Beistandsleistungen/Interkommunale 
Zusammenarbeit: 

Vorliegen einer Voraussetzung nach 
§ 2b Abs. 3 

 

 Ja Keine größeren Wettbewerbsverzerrungen 
aus anderen Gründen 

Nein  

 

Die grundsätzlichen Vorgaben des Unionsrechts werden durch § 2b UStG umgesetzt, 

so Korn. Hinsichtlich der Merkmale „öffentliche Gewalt“ und „größere Wettbewerbsver-

zerrungen“ knüpft § 2b UStG an den Wortlaut der MwStSystRL an. Liegt eine unter-

nehmerische/wirtschaftliche Tätigkeit i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und § 2 Abs. 1 UStG vor, 

so wird die Unternehmereigenschaft durch Ausübung aufgrund privatrechtlicher Ver-

einbarungen statt im Rahmen der öffentlichen Gewalt nicht beeinträchtigt.27 Zusätzlich 

gilt: „Wird die Tätigkeit im Rahmen öffentlicher Gewalt ausgeübt, so wird die Unter-

nehmereigenschaft nach § 2b Abs. 1 UStG ebenfalls nicht unterbunden, wenn 

                                                
25

  Vgl. Lippross, Otto-Gert; Umsatzsteuer, 24. Auflage, Achim bei Bremen, Erich Fleischer Verlag 2017; 
S. 496. 

26
  Vgl. Küffner; Rust: Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Probleme und Lösungsan-

sätze bei Kooperationen zweier juristischer Personen des öffentlichen Rechts in: Deutsches Steuer-
recht. Nr. 29 Jg. 54 (2016); S. 1634. 

27
  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 22. 
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- die Behandlung als Nichtunternehmer (Nichtsteuerpflichtiger) bezüglich der [...] 

ausgeübten unternehmerischen [...] Tätigkeiten zu größeren Wettbewerbsver-

zerrungen führen würde oder 

- eine Sondertätigkeit i. S. d. § 2b Abs. 4 UStG vorliegt, für welche die Unter-

nehmereigenschaft nach § 2b Abs. 1 generell nicht unterbunden werden 

kann.“28 

3.1 Begriff der juristischen Person öffentlichen Rechts 

Anstelle des Begriffs der öffentlichen Einrichtung wird im UStG der Begriff der juristi-

schen Person öffentlichen Rechts verwendet. Gemäß des Anwendungsschreibens des 

Bundesfinanzministeriums vom 16.12.2016 handelt es sich bei jPöR i. S. v. 

§ 2b Abs. 1 UStG „insbesondere [um] die Gebietskörperschaften [...], die öffentlich 

rechtlichen Religionsgemeinschaften, die Innungen, Handwerkskammern, Industrie- 

und Handelskammern, [...] und sonstige Gebilde, die aufgrund öffentlichen Rechts ei-

gene Rechtspersönlichkeit besitzen. Dazu gehören neben Körperschaften auch Anstal-

ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.“29 Im Folgenden soll auf letztere Formen 

jedoch nicht weiter eingegangen werden. 

Körperschaften des öffentlichen Rechts entstehen immer durch Gesetz oder aufgrund 

eines Gesetzes und erfüllen als rechtsfähige Verwaltungseinheiten Aufgaben der öf-

fentlichen Verwaltung. Sie können darüber hinaus unmittelbar durch die Verfassung 

oder durch Staatsverträge gebildet werden.30  

Die Stadt Limbach-Oberfrohna ist rechtsfähige Gebietskörperschaft des öffentlichen 

Rechts i. S. v. § 1 Abs. 3 SächsGemO. Neben Bund, Ländern, Landkreisen und Ge-

meinden werden auch Gemeindeverbände u. Ä. als Gebietskörperschaften bezeichnet. 

Alle in einem bestimmten jeweiligen Gebiet wohnenden natürlichen Personen sind 

zwingend Mitglied der jeweiligen Gebietskörperschaft.31 Zu den öffentlich-rechtlichen 

Körperschaften gehören darüber hinaus u. a. auch Träger der Sozialversicherung, be-

rufsspezifische Kammern und Innungen sowie Hochschulen und verfasste Studenten-

schaften nach Maßgabe des Landesrechts. 

Neben den rechtsfähigen Körperschaften sind auch nicht-rechtsfähige Körperschaften 

zu benennen: „Nicht-rechtsfähige Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind Teil einer 

jPöR und können grundsätzlich nicht Unternehmer sein. Dazu zählen insbesondere 

                                                
28

  Ebd. 
29

  BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 3. 
30

  Vgl. Stadie; a. a. O.; Rn. 110. 
31

  Vgl. Liebgott; a. a. O.; Rn. 55. 
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Betriebe, Behörden und ähnliche unselbstständige Einrichtungen (...).“32 Tätigkeiten 

solcher Körperschaften werden derjenigen rechtsfähigen Körperschaft zugeordnet, zu 

der die nicht-rechtsfähige Körperschaft gehört. Auch Vereine, Verbände o. Ä. wirken 

zwar öffentlich, sind aber privatrechtlich organisiert und sind damit keine Körperschaf-

ten des öffentlichen Rechts.33 

Ebenfalls nicht betroffen von der Regelung sind sogenannte Eigengesellschaften. Da-

bei handelt es sich um rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen bzw. 

Gesellschaften, an denen eine jPöR in der Regel zu 100% beteiligt ist. Da diese Ge-

sellschaften eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen können diese selbst Unterneh-

mer i. S. v. § 2 Abs. 1 UStG sein.34 

3.2 Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Gewalt 

Gemäß § 2b Abs. 1 UStG gelten  jPöR vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht als Unter-

nehmer im Sinne des § 2 UStG, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen 

der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätig-

keiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Dies gilt nicht sofern 

eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen 

würde. Insofern setze § 2b Abs. 1 S. 1 UStG nach Korn eindeutig voraus, dass die 

ausgeübte Tätigkeit der jPöR im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen muss; dies 

ist damit zugleich Grundvoraussetzung für den gesamten § 2b UStG. Sämtliche auf 

privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen fallen somit aus dem Anwendungsbe-

reich der Vorschrift raus.35 In Betracht kommen folglich nur Leistungen, „bei denen die 

jPöR auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung tätig wird.“36 Eine sol-

che Sonderregelung können u. a. öffentlich-rechtliche Satzungen, Staatsverträge und 

öffentlich-rechtliche Verträge darstellen.37  

Nur wenn jedoch die Nichtbesteuerung einer solchen Tätigkeit zu größeren Wettbe-

werbsverzerrungen führen würde, ist die Tätigkeit auch steuerrelevant. Das BMF be-

stimmt dazu weiterhin, dass zentrale Voraussetzung für das Bestehen von Wettbe-

werbsverzerrungen das Bestehen von Wettbewerb ist. Dieser liegt vor, wenn die er-

brachte Leistung der jPöR ebenso von einem privaten Unternehmer erbracht werden 

könnte und die Tätigkeit der jPöR damit marktrelevant ist. Die Marktrelevanz ist vor-

rangig anhand der erbrachten Leistung selbst zu beurteilen und grundsätzlich nicht auf 

                                                
32

  Stadie; a. a. O.; Rn. 106. 
33

  Vgl. ebd.; Rn. 112. 
34

  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 17. 
35

  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 25 
36

  BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 6. 
37

  Ebd. 
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einen räumlich begrenzten Markt beschränkt. Ausnahmen davon können beispielswei-

se bei räumlich begrenzten Abnahme- oder Annahmeverpflichtungen bestehen. Für 

den privaten Unternehmer muss die Möglichkeit, in den Markt einzutreten, real vorhan-

den sein.38  

3.3 Größere Wettbewerbsverzerrungen 

Wettbewerbsverzerrungen i. S. d. § 2b UStG „entstehen, wenn öffentliche und private 

Anbieter marktrelevant aufeinander treffen können und aufgrund der unterschiedlichen 

Besteuerung die Wettbewerbssituation zugunsten oder zulasten eines Marktteilneh-

mers verfälscht wird.“39 Der Begriff der „größeren Wettbewerbsverzerrungen“ ist im 

Wortlaut des §  2b UStG nicht genauer definiert. Vielmehr wird davon ausgegangen, 

dass diese vorliegen, wenn die die Wettbewerbsverzerrung nicht lediglich unbedeutend 

ist.40 Auch hier ist wieder der Zusammenhang zu Art. 13 MwStSystRL zu sehen, der in 

Abs. 1 Unterabsatz 3 bestimmt, dass die Einrichtungen des öffentlichen Rechts in je-

dem Fall als Steuerpflichtige gelten, sofern der Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbe-

deutend ist. 

3.3.1 Wettbewerbsgrenze und steuerfreie Tätigkeiten 

Die nicht abschließende Aufzählung in § 2b Abs. 2 UStG definiert, wann auch bei einer 

an sich wirtschaftlichen Betätigung das Vorliegen von größeren Wettbewerbsverzer-

rungen zu verneinen ist.41 Demnach liegen größere Wettbewerbsverzerrungen insbe-

sondere nicht vor, wenn die von der jPöR aus gleichartigen Tätigkeiten erzielten Um-

sätze 17.500 EUR pro Jahr nicht überschreiten oder vergleichbare, auf privatrechtlicher 

Grundlage erbrachte Leistungen ohne Recht auf Verzicht (§9) einer Steuerbefreiung 

unterliegen.  

Die Bestimmung des Begriffes der „größeren Wettbewerbsverzerrungen hat zur Folge, 

dass die dort eingebaute Betragsgrenze und die steuerfreien Tätigkeiten nur die Leis-

tungen erfassen, die auch im Rahmen öffentlicher Gewalt ausgeübt werden. Nur diese 

unterliegen auch der Einschränkung des § 2b Abs. 1 S. 2 UStG, wonach die Behand-

lung als Nichtunternehmer nach § 2b Abs. 1 S. 1 UStG aufzuheben ist, sofern diese zu 

größeren Wettbewerbsverzerrungen führt.42 

                                                
38

  BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 22-24. 
39

  Ebd. Rn. 30. 
40

  Vgl. EuGH, Urteil vom 16.09.2008, Rs. C-288/07, ECLI:EU:C:2008:505, Rn. 71. 
41

  Fraglich ist, ob die Definition und Einengung des Begriffes der größeren Wettbewerbsverzerrung durch 
nationale Vorschriften und Negativabgrenzungen rechtlich zulässig ist, da er vom EuGH als autonomer 
Begriff der MwStSystRL verstanden wird. 

42
  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 36 f.  
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In § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG wird mit der Wettbewerbsgrenze bestimmt, dass aus gleich-

artigen Tätigkeiten erzielte Umsätze unter 17.500 EUR im Jahr nicht zu einer größeren 

Wettbewerbsverzerrung führen. Vielmehr führt das Unterschreiten dieser Grenze un-

weigerlich zu einer unbedeutenden Wettbewerbsverzerrung, sodass von einer nichtun-

ternehmerischen Tätigkeit auszugehen ist.43  

Anders als bei der augenscheinlich zugrunde liegenden Kleinunternehmerregelung des 

§ 19 UStG gilt die Grenze des § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG für Umsätze aus gleichartigen 

Tätigkeiten, anstelle des Umsatzes aus allen der jPöR zuzurechnenden Tätigkeiten44 

45. Indes sind „einzelne Tätigkeiten [...] gleichartig, wenn sie aus Sicht des Durch-

schnittsverbrauchers die selben Bedürfnisse befriedigen.“46 Maßgeblich für die Beurtei-

lung ist der voraussichtliche Jahresumsatz, auch wenn die Grenze im Jahresverlauf 

überschritten wird.47 

Ebenfalls nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen Leistungen einer jPöR, 

wenn vergleichbare Leistungen privater Unternehmer nicht der Umsatzsteuerpflicht 

unterliegen. Ausgenommen davon sind die sogenannten Optionsumsätze, bei denen 

die Möglichkeit besteht auf die Steuerbefreiung dieser grundsätzlich steuerfreien Tätig-

keiten nach § 9 UStG zu verzichten, „und zwar unabhängig davon, ob die jPöR tat-

sächlich auf die Steuerbefreiung verzichtet oder ein Verzicht [...] in dem konkreten Ein-

zelfall ausgeschlossen ist.“48 Ein Wettbewerbsnachteil zu Lasten der öffentlichen Hand 

durch die Behandlung der jPöR als Nichtunternehmer soll so vermeiden werden.49 

Da § 2b Abs. 2 Nr. 2 UStG parallel zu Nr. 1 gilt, kann die Unternehmereigenschaft al-

lein durch die Optionsumsätze begründet werden, auch wenn die Umsatzgrenze von 

17.500 EUR aus gleichartigen Tätigkeiten unterschritten wird.50 

3.3.2 Beistandsleistungen und interkommunale Zusammenarbeit 

§ 2b Abs. 3 UStG erfasst den Bereich der sogenannten Beistandsleistungen sowie die 

Amtshilfe und nennt damit weitere Leistungen, bei denen ein Vorliegen von größeren 

Wettbewerbsverzerrungen nicht angenommen wird. Die Zusammenarbeit der jPöR 

kann dabei sowohl auf horizontaler, als auch auf vertikaler Ebene erfolgen. Der Absatz 

gilt wie auch die Vorherigen nur für Leistungen, die im Rahmen der öffentlichen Gewalt 

                                                
43

  Vgl. BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 33. 
44

  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 38. 
45

  Zweifelhaft ist, ob die unionsrechtlichen Vorgaben durch diese Regelung eingehalten werden, da sich 
die Umsatzgrenze bei verschiedenen/mehreren gleichartigen Tätigkeiten erhöht. 

46
  BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 36. 

47
  Vgl. ebd. Rn. 34. 

48
  BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 38. 

49
  Vgl. ebd. 

50
  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 40. 



 13 

erbracht werden und gilt zusätzlich nur für Leistungen, die an andere jPöR erbracht 

werden.51 

Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen demnach nicht vor, wenn die Leistung auf-

grund gesetzlicher Regelungen nur von jPöR erbracht werden darf oder die Zusam-

menarbeit durch gemeinsame spezifische Interessen bestimmt ist. 

In ersterem Fall werden private Unternehmer somit gänzlich von der Erbringung der 

jeweiligen Leistung ausgeschlossen, sodass als Erbringer der Leistung ausschließlich 

jPöR auftreten können. Wettbewerbsverzerrungen infolge der Nichtbesteuerung der 

jPöR können somit auch nicht auftreten, sofern die Zusammenarbeit im Rahmen der 

öffentlichen Gewalt erfolgt. In welchem Bereich die durch empfangende jPöR bezoge-

nen Leistungen verwendet werden ist für die Regelungsanwendung nicht ausschlag-

gebend.52 

Zusätzlich zu der Regelung in Nr. 1 liegen größere Wettbewerbsverzerrungen ebenfalls 

nicht vor, wenn die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Inte-

ressen geprägt ist. Das ist regelmäßig der Fall wenn die Anforderungen in 

§ 2b Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a–d UStG erfüllt sind. Die Formulierung lässt durch das Wort 

„regelmäßig“ auf eine nicht abschließende Aufzählung schließen.53 

Lediglich haushalterische Ziele sind dabei kein Indiz für öffentlich-rechtliches Handeln, 

auch wenn sie im öffentlichen Interesse liegen. Nach § 2b Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a UStG 

muss als Grundlage für die Leistungserbringung eine langfristige öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung vorliegen. Da der gesamte § 2b UStG auf das Handeln im Rahmen öf-

fentlich rechtlicher Gewalt abstellt, ist insoweit nur das Kriterium der Langfristigkeit zu-

sätzlich zu prüfen. Die Langfristigkeit ist ex ante zu beantworten und vorrangig eine 

qualitative Frage. Sie liegt jedoch regelmäßig vor, wenn mit der Vereinbarung ein Zeit-

raum von mindestens fünf Jahren erfasst wird.54 

Von dem Begriff der öffentlichen Infrastruktur in Buchst. b werden alle Einrichtungen 

sowohl materieller als auch institutioneller Art umfasst, die für die Ausübung öffentli-

cher Gewalt notwendig sind. Hierzu gehören unter anderem das Verkehrswegenetz, 

Entsorgung von Wasser und das Bildungswesen. Zum Erhalt dieser öffentlichen Infra-

struktur zählen neben deren Förderung auch der Ausbau und die Errichtung dieser. 

Dazu muss die Leistung auch der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden 

öffentlichen Aufgabe dienen, wobei die jPöR zusammenarbeiten, um eine oder mehre-

re Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit zu erfüllen. Das Kriterium der gemeinsa-

                                                
51

  Vgl. ebd.; Rn. 43. 
52

  Vgl. BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 40 f. 
53

  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 46. 
54

  Vgl. BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 45-47. 
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men Aufgabenerfüllung ist auch gegeben, wenn einer leistenden jPöR die Aufgabe 

vollständig übertragen wird.55  

Die für die Leistung erbrachten Entgelte dürfen nach Buchst. c nicht über eine reine 

Kostenerstattung hinausgehen. Abzustellen ist hierbei auf die kostendeckende Kalkula-

tion der leistungserbringenden jPöR. Anerkannt wird jede sachgerechte Kostenermitt-

lung, ggf. also auch durch den Ansatz von Pauschalkostensätzen für bspw. Personal. 

Sowohl fixe als auch variable Kosten können in die Kalkulation einbezogen werden.56 

Das Wesentlichkeitsmerkmal in Buchst. d gilt als erfüllt, wenn die leistende jPöR mehr 

als 80 % der Leistungen in fraglichen Tätigkeitsbereich an andere jPöR erbringt; maß-

geblich hierfür ist die Umsatzhöhe. Sofern sie sich jedoch in einem Umfang von mehr 

als 20 % am freien Markt beteiligt, besteht die Möglichkeit des Auftretens größerer 

Wettbewerbsverzerrungen. Die Gleichartigkeit der Leistungen ist wie auch unter 

§ 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG zu beurteilen. 

3.4 Unternehmerische Tätigkeit kraft Gesetz 

Auch § 2b Abs. 4 UStG umfasst wirtschaftliche bzw. unternehmerische Tätigkeiten, die 

im Rahmen öffentlicher Gewalt erbracht werden. Diese Tätigkeiten sind, auch wenn die 

Voraussetzungen des § 2b Abs. 1 gegeben sind, grundsätzlich steuerbar, da sie in 

Wettbewerb zu privaten Unternehmen stehen. In den Nummern 1–4 wird damit der 

Wortlaut des ehemaligen § 2 Abs. 3 Nr. 2–5 UStG in die neue Regelung übernommen. 

Immer steuerbar sind demzufolge die Tätigkeit der Notare im Landesdienst und der 

Ratsschreiber im Land Baden-Württemberg, soweit Leistungen durchgeführt werden, 

für die nach der Bundesnotarordnung die Notare zuständig sind, die Abgabe von Bril-

len und Brillenteilen einschließlich der Reparaturarbeiten durch Selbstabgabestellen 

der gesetzlichen Träger der Sozialversicherung, die Leistungen der Vermessungs- und 

Katasterbehörden bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Landesvermessung und 

des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe und die Tätigkeit der Bundes-

anstalt für Landwirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der Vor-

ratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden. 

Die neu eingefügte Nr. 5 verweist auf Anhang I der MwStSystRL. Die dort genannten 

Tätigkeiten sind ebenfalls steuerbar, soweit der Umfang der der ausgeführten Tätigkeit 

nicht unbedeutend ist.57 Nicht unbedeutend ist eine Tätigkeit dann, „wenn die damit 

erzielten Umsätze 17.500 Euro übersteigen. Diese Umsatzgrenze ist in Anlehnung an 

                                                
55

  Vgl. ebd.; Rn. 48 f. 
56

  Vgl. BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 45. 
57

  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 51-53. 
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§ 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG für jede der von § 2b Abs. 4 Nr. 5 erfassten Tätigkeiten zu prü-

fen.“58 

3.5 Inkrafttreten der Neuregelung 

Die Einführung des § 2b UStG wurde von einer Übergangsregelung in § 27 UStG be-

gleitet. Hierzu bestimmt § 27 Abs. 22 UStG: § 2 Abs. 3 in der am 31.12.2015 geltenden 

Fassung ist auf Umsätze, die nach dem 31.12.2015 und vor dem 01.01.2017 ausge-

führt werden, weiterhin anzuwenden. § 2b in der am 01.01. 2016 geltenden Fassung ist 

auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2016 ausgeführt werden. Die juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts kann dem Finanzamt gegenüber einmalig erklä-

ren, dass sie § 2 Abs. 3 in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach 

dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet. 

Eine Beschränkung der Erklärung auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen ist 

nicht zulässig. Die Erklärung ist bis zum 31.12.2016 abzugeben. Sie kann nur mit Wir-

kung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen wer-

den. 

Abbildung 3.5-1: Zeitstrahl des gesetzlichen Werdegangs 

01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2017 – 31.12.2020 ab 2021 

 

Anwendung von § 2 Abs. 3 
UStG a. F. 

§ 2b UStG mit Optionsrecht: Anwendung von § 2b UStG 

 
Anwendung 
von § 2b UStG 

Optionserklärung: 
Weitere Anwendung 
von § 2 Abs. 3 UStG 
a. F. 

 

 

 
Die Einheitlichkeit der Optionserklärung für alle Leistungen der jPöR lässt sich nach 

Trommer auf die Grundsystematik der Umsatzsteuerrechts zurückführen. Demnach 

werden alle steuerpflichtigen Leistungen eines Steuerpflichtigen i. S. v. § 2 UStG zu-

sammengefasst und auch nur eine Steuererklärung auf Ebene der jPöR abgegeben, in 

der alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen zusammengefasst werden. Feh-

len in der Umsatzsteuererklärung erbrachte, aber nicht erkannte steuerbare und/oder 

steuerpflichtige Leistungen der jPöR, ist die Erklärung in dessen Konsequenz unvoll-

ständig und falsch.59 

 

                                                
58

  Ebd.; Rn. 54. 
59

  Trommer, Frederike: Neuregelung der Umsatzsteuerpflicht der juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts - Handlungsbedarf in 2016 in: Sachsenlandkurier. Nr. 2 Jg. 27 (2016); S. 92 f. 
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4 Auswirkungen und Handlungsbedarf anhand ausgewählter 

Leistungen 

Mit Schreiben vom 14.10.201660 hat die Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna gegen-

über dem Finanzamt Hohenstein-Ernstthal die weitere Anwendung des 

§ 2 Abs. 3 UStG a. F. erklärt und damit von der Optionsmöglichkeit nach 

§ 27 Abs. 22 UStG Gebrauch gemacht. § 2 Abs. 3 UStG gilt daher für alle Umsätze, 

die bis zum 31.12.2020 ausgeführt werden und ist weiterhin anzuwenden. 

Die Umsatzsteuererklärung erfolgt jährlich durch die Stadt Limbach-Oberfrohna für alle 

Eigenbetriebe und BgA. Zur weiteren Beurteilung in dieser Arbeit liegt die Umsatzsteu-

ererklärung vom 03.05.2018 für das Jahr 2017 vor. Darin werden in Zeile 71 bzw. 99 

abziehbare Vorsteuerbeträge in Höhe von 686.657,33 EUR geltend gemacht. Nach 

allen Verrechnungen verbleibt ein Erstattungsanspruch von 600.516,52 EUR gegen-

über dem Finanzamt, der jedoch in erster Linie aus den Vorsteuerabzügen des Eigen-

betriebes „Städtische Bäder“ resultiert.61 62 

Da auch mit der abgegebenen Optionserklärung die alte Regelung des 

§ 2 Abs. 3 UStG längstens bis zum 31.12.2020 angewendet werden kann, sollte die 

Stadt Limbach-Oberfrohna bis dahin alle steuerlichen Fragen aktiv klären und sich in-

tensiv auf die neue Regelung vorbereiten. Dazu empfiehlt sich eine Analyse des Haus-

haltes und der Leistungserbringung der Stadt unter Anwendung der seit 01.01.2017 

geltenden Rechtslage sowie eine Analyse und die Beurteilung der sich ergebenden 

Vorsteuerabzugspotenziale. Dabei sollten neben den bisher bekannten steuerpflichti-

gen Leistungen auch solche betrachtet werden, die bisher bspw. aufgrund ihrer vermö-

gensverwaltenden Art nicht relevant waren oder unterhalb der BgA-Grenze lagen.63 

Nicht Bestandteil dieser Untersuchung ist die zugrunde liegende Steuerbarkeit nach 

§ 1 UStG i. V. m. §§ 2, 3 UStG. Insbesondere § 1 Abs. Nr. 1 UStG bestimmt, dass Lie-

ferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im 

Rahmen seines Unternehmens ausführt, der Umsatzsteuer unterliegen. Aus Gründen 

der Vereinfachung und zur Wahrung des vorgeschriebenen Umfangs dieser Arbeit wird 

von der Steuerbarkeit der nachfolgend betrachteten Umsätze ausgegangen, sofern 

diese bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit vorauszusetzen ist.  

                                                
60

  Anlage 1: Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG. 
61

  Anlage 4: Umsatzsteuererklärung 2017. 
62

  Genauer erläutert in Kapitel 4.3. 
63

  Vgl. Trommer; a. a. O.; S. 93. 
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4.1 Verwaltungsgemeinschaft zwischen Limbach-Oberfrohna und Niederfrohna 

Mit der Vereinbarung vom 15.06.1999 beschließen die Stadt Limbach-Oberfrohna und 

die Gemeinde Niederfrohna die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft. Grundlage 

hierfür sind die §§ 38 Abs. 2, 61 Abs. 1 des Gesetzes zur Gemeindegebietsreform in 

der Planungsregion Chemnitz-Erzgebirge sowie die §§ 36 und 37 des Gesetzes über 

die kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) i. V. m. § 78 a SächsKomZG.64    

§ 38 Gemeindegebietsreformgesetz Chemnitz-Erzgebirge bestimmt dazu eindeutig, 

dass zwischen der Stadt Limbach-Oberfrohna als erfüllende Gemeinde und der Ge-

meinde Niederfrohna eine Verwaltungsgemeinschaft zu vereinbaren ist. 

Nach § 2 der Gemeinschaftsvereinbarung nimmt die Stadt Limbach-Oberfrohna als 

erfüllende Gemeinde Weisungsaufgaben einschließlich des Erlasses von dazu erfor-

derlichen Satzungen und Rechtsverordnungen sowie Aufgaben der vorbereitenden 

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) war. Weitere Aufgaben können ihr durch öffent-

lich-rechtlichen Vertrag übertragen werden. Darüber hinaus wurden und werden Auf-

gaben durch Einzelauftrag des Bürgermeisters der Gemeinde Niederfrohna an die er-

füllende Gemeinde übertragen. Dazu gehörten in der Vergangenheit unter anderem die 

weitere Bearbeitung von Mietverträgen, Abwicklung von Baumaßnahmen im Hochbau, 

Systemerfassungen und die Beantragung von Fördermitteln. Damit übernimmt die 

Stadt Limbach-Oberfrohna in erster Linie Verwaltungstätigkeiten. Gesonderte öffent-

lich-rechtliche Verträge wurden zum Flächennutzungsplan und zum Landschaftsplan 

abgeschlossen.65 

Der Finanzbedarf der Verwaltungsgemeinschaft wurde gemäß § 6 der Gemeinschafts-

vereinbarung ursprünglich in Form einer durch die erfüllende Gemeinde erhobenen 

Umlage gedeckt, deren Höhe für jedes Haushaltsjahr durch Beschluss des Gemein-

schaftsausschusses festzusetzen ist. Heute erfolgt durch die ausführenden Beschäftig-

ten der Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna eine minutengenaue Zeitabrechnung, die 

mit Werten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 

hochgerechnet wird. Ein Bezug zu konkreten Einzelleistungen wird dabei nicht vorge-

nommen. Für Weisungsaufgaben wird eine Pauschale abgerechnet, die sich aus den 

durchschnittlichen Kosten nach KGSt verteilt auf die Einwohnerzahl ergibt. Die Rech-

nungsstellung erfolgt anschließend quartalsweise, derzeitig ohne Einbeziehung der 

Umsatzsteuer. Die Gesamtsumme wurde für das Jahr 2019 im Haushaltsplan mit 

                                                
64

  Vgl. Anlage 2: Gemeinschaftsvereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft. 
65

  Vgl. Anlage 3: Protokoll vom 08.03.2019. 
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220.000. EUR angesetzt, die tatsächliche Summe ist im realen Verlauf jedoch je nach 

Art der anfallenden Aufgaben leicht schwankend.66 

Hinter dieser Rechnungsstellung kann zunächst ein klassischer Leistungsaustausch 

vermutet werden und damit das Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Damit wür-

den zugleich die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft erbrachten Tätigkeiten und 

Leistungen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Nur wenn beide Gemeinden hoheitlich 

miteinander agieren, kann diese Vermutung widerlegt und die Steuerpflicht ausge-

schlossen werden, sofern größere Wettbewerbsverzerrungen nicht vorliegen. 

Dazu ist zunächst auch die rechtliche Einordnung der Verwaltungsgemeinschaft als 

solche zu beurteilen. Nach § 36 Abs. 1 SächsKomZG übernimmt die erfüllende Ge-

meinde (Limbach-Oberfrohna) in der Verwaltungsgemeinschaft die Aufgaben eines 

Verwaltungsverbandes. Anders als bei der Bildung eines Verwaltungsverbandes wird 

mit der Verwaltungsgemeinschaft jedoch keine eigene Körperschaft des öffentlichen 

Rechts gebildet. Vielmehr gehen nach Menke lediglich die Aufgaben und Befugnisse, 

die andernfalls der Verwaltungsverband als eigene Körperschaft übernähme, auf die 

jeweilige erfüllende Gemeinde über.67 Über Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsge-

meinschaft entscheidet anstelle des Gemeinderates ein Gemeinschaftsausschuss, 

dessen Vorsitzender der Bürgermeister der erfüllenden Gemeinde ist.68 

4.1.1 Im Rahmen öffentlicher Gewalt 

Entscheidend dafür, ob die in Frage stehende Tätigkeit im Rahmen öffentlicher Gewalt 

ausgeübt wird, ist die Grundlage auf der sie erbracht wird. Handelt die jPöR – hier die 

Stadt Limbach-Oberfrohna – auf privatrechtlicher Grundlage, ist sie stets unternehme-

risch i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG tätig.69 

Wie unter Gliederungspunkt 3.2 bereits erläutert, kommen als Tätigkeiten im Rahmen 

öffentlich-rechtlicher Gewalt nur solche in Betracht, die auf Grundlage einer öffentlich-

rechtlichen Sonderregelung ausgeübt werden. Sterzinger erläutert hierzu, dass die 

erforderliche Abgrenzung allein anhand der rechtlichen Grundlage vorzunehmen sei 

und nicht nach der Form der Aufgabenzuweisung oder dem Inhalt der Tätigkeit, also ob 

                                                
66

  Vgl. Anlage 3: Protokoll vom 08.03.2019. 
67

  Vgl. Menke in: Sponer/Jacob/Menke: Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen. Sächsisches Ge-
setz über kommunale Zusammenarbeit. Handkommentar, 3. Auflage, Richard Boorberg Verlag, 2004, 
S. 283. 

68
  Vgl. Menke; a. a. O., S. 221. 

69
  Vgl. Küffner; Rust; a. a. O.; S. 1635. 
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die konkret ausgeführte Leistung auf privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Grund-

lage erfolgt.70  

Grundlage für die ausgeführten Leistungen und Tätigkeiten im Rahmen der Verwal-

tungsgemeinschaft ist vorliegend die geschlossene Gemeinschaftsvereinbarung aus 

dem Jahr 1999. Fraglich ist also, inwieweit diese Vereinbarung die Anforderungen an 

eine öffentlich-rechtliche Sonderregelung erfüllt und die Stadt Limbach-Oberfrohna 

damit im Rahmen öffentlicher Gewalt tätig wird. 

Zur Abgrenzung zieht das BMF und das Finanzgericht (FG) Münster den Zweck und 

den Gegenstand der vertraglichen Regelung heran. Demnach sei ein Vertrag insbe-

sondere dann als öffentlich-rechtlich anzusehen, wenn eine öffentlich-rechtliche Norm 

zum Abschluss dessen berechtigt, ebensolche die sich aus dem Vertrag ergebenden 

Leistungspflichten regeln, wenn er in Vollzug einer öffentlich-rechtlichen Norm ge-

schlossen wird, wenn er die Verpflichtung eines Vertragspartners zum Erlass einer 

hoheitlichen Handlung enthält, er an die Stelle einer sonst möglichen Regelung durch 

Verwaltungsakt tritt (...).71 

Die Gemeinschaftsvereinbarung wurde auf Grundlage des Gesetzes zur Gemeindege-

bietsreform in der Planungsregion Chemnitz-Erzgebirge und dem SächsKomZG getrof-

fen. Zusätzlich regeln die §§ 36 i. V. m. 7 und 8, welche Aufgaben auf die Stadt Lim-

bach-Oberfrohna als erfüllende Gemeinde zu übertragen und von ihr auszuführen sind. 

Die Gemeinschaftsvereinbarung wurde damit auch im Vollzug einer öffentlich-

rechtlichen Norm geschlossen und enthält die Verpflichtung eines Vertragspartners 

zum Erlass einer hoheitlichen Handlung, hier der Stadt Limbach-Oberfrohna zur Erfül-

lung von Weisungsaufgaben einschließlich des Erlasses von dazu erforderlichen Sat-

zungen und Rechtsverordnungen.  

Die vom FG Münster aufgestellten Voraussetzungen können also mithin als erfüllt an-

gesehen werden, sodass die Gemeinschaftsvereinbarung zwischen Limbach-

Oberfrohna und Niederfrohna als öffentlich-rechtlicher Vertrag angesehen werden 

kann. Folglich ist das Vorliegen öffentlicher Gewalt zu bejahen. 

Auch Menke teilt diese Auffassung. Er sieht die Gemeinschaftsvereinbarung einer 

Verwaltungsgemeinschaft als einen öffentlich-rechtlichen Vertrag nach den §§ 54-

62 VwVfG. Über den Inhalt einer solchen Vereinbarung enthalte das SächsKomZG 

                                                
70

  Vgl. Sterzinger, Christian: Änderungen des Umsatzsteuergesetzes durch das Steueränderungsgesetz 
2015 in: Umsatzsteuerrundschau, Nr. 1/2016; S. 4. 

71
  FG Münster, Urteil vom 16.04.2013 – 15 K 227/10 U, EFG 2013, 1266 – Revisionsaktenzeichen des 

BFH XI R 26/13 zit. nach Sterzinger; a. a. O.; S. 5. 
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keine Bestimmungen, insbesondere keine ausdrücklichen Verweisungen zur Anwen-

dung anderer Vorschriften.72 

4.1.2 Größere Wettbewerbsverzerrungen durch die Verwaltungsgemeinschaft 

Soweit das Vorliegen von öffentlicher Gewalt bejaht wurde, gilt die Stadt Limbach-

Oberfrohna für die ausgeübten Leistungen und Tätigkeiten innerhalb der Verwaltungs-

gemeinschaft dennoch gemäß § 2b Abs. 1 S. 2 UStG als Unternehmer, wenn die Be-

handlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führt. 

Da Wettbewerbsverzerrungen nur auftreten können, wenn auch Wettbewerb möglich 

ist und die Leistung damit Marktrelevanz besitzt, ist zunächst zu prüfen, ob die von der 

Stadt Limbach-Oberfrohna im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft erbrachten Leis-

tungen in gleicher Art auch von einem privaten Unternehmer erbracht werden könnten. 

Mit Abschluss der Gemeinschaftsvereinbarung sind die Erfüllung der Weisungsaufga-

ben und die Aufgaben der vorbereitenden Bauleitplanung auf die Stadt Limbach-

Oberfrohna übergegangen. Gemeint mit dem Begriff „Weisungsaufgaben“ sind an die-

ser Stelle die Pflichtaufgaben nach § 2 Abs. 3 SächsGemO, die den Gemeinden zur 

Erfüllung nach Weisung auferlegt werden können. Dazu gehören insbesondere das 

Melde- und Personenstandswesen sowie Aufgaben der Ortspolizeibehörde.73 Die Stadt 

übt damit originär hoheitliches Handeln aus, von dem private Unternehmer grundsätz-

lich ausgeschlossen sind. Wettbewerb ist in diesem Zusammenhang folglich nicht mög-

lich. 

Weiterhin zu betrachten ist die Übertragung von Aufgaben durch Einzelauftrag des 

Bürgermeisters der Gemeinde Niederfrohna. Hierbei handelt es sich vornehmlich um 

Aufgaben zur Erledigung durch die erfüllende Gemeinde nach Weisung der beteiligten 

Gemeinde gemäß § 3 der Gemeinschaftsvereinbarung i. V. m. §§ 36 Abs. 3, 

8 Abs. 3 SächsKomZG. Menke zufolge bleibt die Aufgabenkompetenz insofern bei der 

beteiligten Gemeinde. Die erfüllende Gemeinde sei insoweit an die Weisungen der 

beteiligten Gemeinde gebunden, folglich auch an die Beschlüsse des Gemeinderates 

und die Anordnungen des Bürgermeisters der beteiligten Gemeinde. 74 

Die zu erledigenden Aufgaben beziehen sich beispielsweise auf Tätigkeiten im Hoch-

bau, die Beantragung von Fördermitteln, verschiedene Systemerfassungen sowie die 

Überarbeitung von Mietverträgen.75 Insoweit ist durch die Stadt Limbach-Oberfrohna 

oder die Gemeinde Niederfrohna mit Kenntnis der genauen Aufgabenbezeichnung und 

                                                
72

  Vgl. Menke; a. a. O.; S. 285. 
73

  Vgl. Menke; a. a. O. S. 231. 
74

  Menke; a. a. O.; S. 234. 
75

  Anlage 3: Protokoll vom 08.03.2019. 
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-beschreibung die Möglichkeit der Erbringung durch private Unternehmer genauer zu 

untersuchen. Das Ergebnis kann insoweit zunächst dahingestellt bleiben, wenn ein 

Tatbestand des § 2b Abs. 2 oder 3 UStG greift, oder wenn die entstandene Wettbe-

werbsverzerrung nicht „größer“ und damit unbedeutend ist.  

Die Fallkonstellationen des § 2b Abs. 3 Nr. UStG regeln gemäß Küffner/Rust die Zu-

sammenarbeit zweier jPöR und enthalten Voraussetzungen, „bei deren Vorliegen Leis-

tungen einer jPöR nicht im Wettbewerb zu Dritten erbracht werden“76 und demzufolge 

größere Wettbewerbsverzerrungen nicht vorliegen.  

Insofern zählen sowohl die Weisungsaufgaben, als auch die Aufgaben der vorberei-

tenden Bauleitplanung, die der Stadt Limbach-Oberfrohna in § 2 der Gemeinschafts-

vereinbarung übertragen wurden, zu den Leistungen, die aufgrund gesetzlicher Best-

immungen nur von jPöR erbracht werden dürfen, § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG. Grundlage 

sind die jeweils einschlägigen Fachgesetze, darunter das Bundesmeldegesetz und das 

Sächsische Polizeigesetz, sowie die §§ 1 und 5-7 Baugesetzbuch für die Aufstellung 

des Flächennutzungsplanes als Auswirkung der vorbereitenden Bauleitplanung.  

In Bezug auf die übrigen nach § 3 der Gemeinschaftsvereinbarung übertragenen Auf-

gaben könnte die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interes-

sen bestimmt sein. Dies ist nach  § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG regelmäßig der Fall, wenn die 

Voraussetzungen der Buchstaben a-d erfüllt sind.  

Um die Wettbewerbsrelevanz der Zusammenarbeit zu verneinen, müsste diese zu-

nächst auf einer langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beruhen. Bei der zu-

grunde liegenden Gemeinschaftsvereinbarung handelt es sich wie unter 4.1.1 erörtert 

um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Unklar ist jedoch, wann eine solche Vereinba-

rung als langfristig anzusehen ist. Das BMF erklärt dazu, dass regelmäßig von einer 

langfristigen Vereinbarung auszugehen ist, wenn sie über einen Zeitraum von mindes-

tens fünf Jahren geschlossen wird.77 Vorliegende Gemeinschaftserklärung der Stadt 

Limbach-Oberfrohna und der Gemeinde Niederfrohna enthält keine Klausel, welche die 

Dauer der Kooperation näher bestimmt; dahingehend ist Vereinbarung als unbefristet 

anzusehen. Auch der Sinngehalt der gesetzlichen Grundlage in §§ 36, 37 Sächs-

KomZG und § 38 des Gemeindegebietsreformgesetzes Chemnitz-Erzgebirge stellt 

vielmehr auf eine dauerhaft angelegte Zusammenarbeit ab. Nach Küffner/Rust müssen 

auch unbefristete Vereinbarungen langfristig sein können. Mangels einer eindeutigen 
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  Küffner; Rust; a. a. O.; S. 1640. 
77

  BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 47. 
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Regelung zeigt sich vielmehr, dass ein Ende der Vereinbarung gerade nicht bezweckt 

wird.78 

Der Wortlaut des § 2b Abs. 3 Buchst. b enthält zwei weitere Voraussetzungen: die 

Leistung muss dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer 

allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen. Eine solche öffentliche Auf-

gabe läge nach Korn auch dann vor, wenn die Aufgabe im Rahmen der sogenannten 

vertikalen Zusammenarbeit auf die leistende jPöR übertragen wurde.79 Dies ist vorlie-

gend der Fall. Mit Abschluss der Gemeinschaftsvereinbarung gehen in erster Linie 

Aufgaben der Kernverwaltung auf die erfüllende Gemeinde über. Insofern dient diese 

zugleich der Rechtsordnung als Ausfluss der institutionellen Infrastruktur. Weiterhin 

dienen beispielsweise aus den Bereichen des Hoch- oder Tiefbaus auf die Stadt Lim-

bach-Oberfrohna übertragene Arbeiten der Förderung, dem Ausbau und dem Erhalt 

der materiellen Infrastruktur (z. B. Verkehrswegenetz und öffentliche Gebäude).80 

Gemäß § 2b Abs. 3 Buchst. c dürfen die Leistungen ausschließlich gegen Kostener-

stattung erbracht werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

Limbach-Oberfrohna rechnen ihre im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft aufge-

wendete Arbeitszeit minutengenau ab. Die so dokumentierte Arbeitszeit wird mit ent-

sprechenden Werten der KGSt verrechnet und der Gemeinde Niederfrohna quartals-

weise und ggf. anteilig in Rechnung gestellt. Kosten für Weisungsaufgaben werden 

pauschal nach den Vorgaben der KGSt abgerechnet.81 Aus den Gesprächen mit den 

Beschäftigten der Stadtverwaltung hat sich dahingehend kein Indiz für einen Ge-

winnaufschlag auf bestimmte Rechnungssumme ergeben. Vielmehr werden die Kosten 

durch Anwendung der KGSt-Werte möglichst transparent dargestellt und decken nur 

ab, was seitens der Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna aufgewendet wurde. 

Auch müssen gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere jPöR erbracht wer-

den, so die Voraussetzung den Buchst. d. Dies ist laut BMF-Schreiben vom 16.12.2016 

der Fall, wenn die  jPöR die Leistungen im betrachteten Tätigkeitsbereich zu mehr als 

80 % an andere jPöR erbringt. Diesbezüglich sind die nach § 3 der Gemeinschaftsver-

einbarung übertragenen Aufgaben auf ihre Gleichartigkeit hin zu überprüfen. Diese ist 

wie auch im Rahmen der Wettbewerbsgrenze in § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG zu beurteilen. 

Nach Auffassung des BMF seien einzelne Tätigkeiten gleichartig, wenn sie aus Sicht 

des Durchschnittsverbrauchers dieselben Bedürfnisse befriedigen.82 In Betracht käme 

hier beispielsweise eine Zusammenfassung aller Hochbauleistungen, welche für die 
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  Küffner; Rust; a. a. O.; S. 1643. 
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  Vgl. Korn; a. a. O.; Rn. 48. 
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  Vgl. Anlage 3: Protokoll vom 08.03.2019. 
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Gemeinde Niederfrohna erledigt werden. Diese werden dann auch wesentlich an eine 

andere jPöR - die Gemeinde Niederfrohna - erbracht.  

Mithin wären die Voraussetzungen des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG erfüllt, sodass die Zu-

sammenarbeit betreffend der Aufgaben i. S. d. §  3 der Gemeinschaftsvereinbarung im 

Ergebnis durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt ist. Nach Auf-

fassung der Verfasserin bestimmt sich dieses Interesse auch schon aus der gesetzli-

chen Verpflichtung zur Bildung dieser Verwaltungsgemeinschaft. Es wäre darüber hin-

aus widersprüchlich, die Zusammenarbeit per Gesetz den Gemeinden aufzuzwingen, 

die Übertragung von anderen als den nach § 7 i. V. m. § 36 SächsKomZG genannten 

Aufgaben ebenfalls gesetzlich zu ermöglichen und anschließend auf die daraus resul-

tierenden Umsätze Steuern zu erheben. Im Zuge Rechtsauffassung erfüllt dies nicht 

den Willen des Gesetzgebers. 

Da sich § 2b Abs. 3 UStG insgesamt auf die Frage der Wettbewerbsverzerrungen be-

zieht, kann deren Vorliegen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft verneint wer-

den.  

Sollte die Stadtverwaltung dennoch zu dem Entschluss kommen, dass durch die Ver-

einbarung Wettbewerbsverzerrungen entstehen, gilt sie dennoch nicht als Unterneh-

mer, wenn diese Wettbewerbsverzerrungen nicht größer, also lediglich unbedeutend 

sind. In jedem Fall ist jedoch die Beurteilung durch mit der Thematik vertraute Fach-

kräfte ratsam. 

4.2  „Parkschänke“ als Beispiel aus der Vermögensverwaltung 

Mitten im Stadtpark von Limbach-Oberfrohna gelegen bietet die Parkschänke seit ihrer 

Eröffnung im Jahr 1905 neben der Gastronomie Platz für zahlreiche Veranstaltungen. 

Bis zum Ende der 1980er Jahre bildete das Gebäude als Veranstaltungssaal den ge-

sellschaftlichen Treffpunkt der Region. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen folgten 

Mitte der 1990er Jahre. Infolge der weggefallenen finanziellen Unterstützung des ehe-

maligen Förderers ging die Parkschänke Anfang der 2000er Jahre wieder zurück in 

das Eigentum der Stadt Limbach-Oberfrohna. Immer wieder wechselnde Betreiber und 

Veranstalter führten bedingt durch den Investitionsrückstau und ein fehlendes Konzept 

zu einem erneuten Sanierungsbedarf. Im Jahr 2010 gelang der Stadt gemeinsam mit 

den neuen Betreibern die Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für die Sanie-

rung und den Betrieb der Parkschänke.83  

                                                
83

  Vgl. Lindner: Historie. Auszug aus der Geschichte des Stadtparks und unserer Parkschänke, in: Park-
schänke Gastronomie Verwaltungs GmbH, 2019. 
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Das Gebäude wird in Gänze als städtisches Objekt an die private Betreiber verpachtet, 

die Stadt selbst ist also weder Betreiber der Anlage, noch Veranstalter. Von einer ver-

mögensverwaltenden Tätigkeit ist nach Kastl regelmäßig auszugehen, wenn Vermögen 

genutzt wird. Das umschließt auch die Vermietung oder Verpachtung von unbewegli-

chem Vermögen.84  

Da der bisher noch angewendete § 2 Abs. 3 UStG a. F. auch für die Stadt Limbach-

Oberfrohna längstens noch bis zum Ablauf des 31.12.2020 gilt, ist die Unternehmerei-

genschaft der Stadt insbesondere im Hinblick auf den Bereich der Vermögensverwal-

tung umsatzsteuerlich neu zu beurteilen. 

Den Einstieg in die Prüfung bildet die Untersuchung auf Vorliegen eines Leistungsaus-

tausches. Ein solcher setze voraus, dass Leistender und Leistungsempfänger vorhan-

den sind und dass Leistung und Gegenleistung in einem wechselseitigen Zusammen-

hang stehen.85 Das schließt zunächst alle unentgeltlich durch die jPöR zur Verfügung 

gestellten Bereiche aus. Im vorliegenden Fall existieren sowohl Leistender und Leis-

tungsempfänger, die hier in der Stadt Limbach-Oberfrohna als Verpächter und dem 

Betreiber der Parkschänke als Pächter bestehen. Dem Überlassen der Parkschänke 

zur eigenständigen Nutzung durch den Pächter steht die Zahlung der Pacht als Gegen-

leistung gegenüber. Somit ist ein Leistungsaustausch als Indiz für eine unternehmeri-

sche Tätigkeit gegeben.   

4.2.1 Vermietung und Verpachtung im Rahmen öffentlicher Gewalt? 

Nicht als Unternehmer gilt die Stadt Limbach-Oberfrohna in diesem Bereich, wenn ihr 

nach § 2b Abs. 1 UStG die Tätigkeit im Rahmen öffentlicher Gewalt obliegt und diese 

Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führt. 

Zur Beurteilung des Vorliegens öffentlicher Gewalt ist abermals auf die rechtliche 

Grundlage der Tätigkeit heranzuziehen, da die Stadt nur öffentliche Gewalt ausübt, 

soweit dies auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung erfolgt. 

Grundlage für die Verpachtung ist der zwischen der Stadt Limbach-Oberfrohna und 

dem Pächter geschlossene Vertrag, sodass das Vorliegen öffentlicher Gewalt hier 

grundsätzlich in Frage zu stellen ist. Möglich ist sowohl ein öffentlich-rechtlicher als 

auch ein privatrechtlicher Vertrag, deren Abgrenzung sich beim Handeln auf vertragli-

                                                
84

  Vgl. Kastl, Michael: Vorsteuerabzug bei Gebäuden im Rahmen der Vermögensverwaltung von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts. in: Deutsches Steuerrecht. Nr. 23 Jg. 56 (2018), S. 1145. 

85
  Vgl. Abschnitt 1.1 Abs. 1 UStAE; zit. nach Bahn, Daniel: Vorsteuerabzug bei kommunalen Investiti-

onsmaßnahmen. Umsatzsteuerpflicht der juristischen Personen des öffentlichen Rechts als Chance in: 
NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht. Nr. 38/2018; S. 2802. 
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cher Grundlage als schwierig gestaltet.86 Nach dem BMF-Schreiben ist ein Vertrag als 

öffentlich-rechtlich zu beurteilen, „wenn Gegenstand und Zweck des Vertrages dem 

öffentlichen Recht zuzuordnen sind.“87 Das Vorliegen eines öffentlich-rechtlichen Ver-

trages ist unter diesen Gesichtspunkten zu verneinen, da weder Gegenstand noch 

Zweck des Vertrages – die Verpachtung der Parkschänke gegen Pachteinnahmen – 

dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind. Gegenstand des Vertrages ist Parkschänke 

selbst, ein Gebäude der Stadt Limbach-Oberfrohna, das gegen Zahlung der Pacht an 

die Betreiber bzw. Pächter überlassen wird. Der Zweck besteht damit in erster Linie in 

der Erzielung von Einnahmen. Die Stadt tritt insofern wie ein privater Wirtschaftsteil-

nehmer auf, der unter den gleichen Bedingungen wie auch die Stadt Limbach-

Oberfrohna selbst Gebäude verpachtet oder vermietet, also nicht aufgrund einer öffent-

lich rechtlichen Sonderregelung. Die Verpachtung der Parkschänke stellt dahingehend 

vielmehr eine privatrechtliche Betätigung der Stadt dar.  

Dieser Auffassung sind auch Burret und Kastl, nach denen die jPöR im Rahmen der 

Vermögensverwaltung grundsätzlich umsatzsteuerlicher Unternehmer sei, da die Ver-

mögensverwaltung stets auf privatrechtlicher Grundlage stattfindet.88 

Im Ergebnis übt die Stadt Limbach-Oberfrohna im Rahmen der Verpachtung der Park-

schänke keine öffentliche Gewalt aus, sodass eine Anwendung des § 2b UStG ab 

01.01.2021 damit ausgeschlossen ist. Vielmehr ist die Stadt für die Verpachtung der 

Parkschänke sowie den Bereich der Vermögensverwaltung grundsätzlich umsatzsteu-

erpflichtiger Unternehmer nach § 2 Abs. 1 UStG. 

4.2.2 Änderungen ab 2021 

Aus der oben verneinten Anwendungsmöglichkeit des § 2b UStG resultiert die Unter-

nehmereigenschaft der Stadt Limbach-Oberfrohna. Die nun folgende Betrachtung der 

für die Stadtverwaltung ab 2021 greifenden Änderungen soll vor allem unter Gesichts-

punkt des dann möglichen Vorsteuerabzugs erfolgen. Die Unternehmereigenschaft der 

Stadt Limbach-Oberfrohna ist noch bis zum Ablauf des 31.12.2020 durch die Vorschrift 

des § 2 Abs. 3 UStG a. F. bestimmt, wonach diese nur im Rahmen der Gesamtheit der 

BgA und der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe der jPöR gegeben ist. Mit der Auf-

hebung der Vorschrift entfällt auch die darin enthaltene Begrenzung, sodass mit Ein-

                                                
86

  Vgl. Burret, Gianna: Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Zur Anwendung des  § 2b 
UStG nach dem BMF-Schreiben vom 16.12.2016. in: NWB Steuer und Wirtschaftsrecht, Nr. 6 Jg. 
2017, S. 412. 

87
  BMF-Schreiben vom 16.12.2016; a. a. O.; Rn. 12. 

88
  Vgl. Kastl; a. a. O.; S. 1146. 
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führung des neuen § 2b UStG die Stadt grundsätzlich als Unternehmer anzusehen ist, 

wenn sie nicht öffentliche Gewalt ausübt.89 

Die aus der Verpachtung der Parkschänke entstehenden Umsätze sind deswegen ab 

dem 01.01.2021 aufgrund der fehlenden Ausübung öffentlicher Gewalt (unter 4.2.1 

geprüft) ebenfalls grundsätzlich steuerpflichtig. Da die Unternehmereigenschaft Vo-

raussetzung für den Vorsteuerabzug ist, wäre die Stadt Limbach-Oberfrohna dadurch 

im Rahmen dieser vermögensverwaltenden Tätigkeit auch zum Vorsteuerabzug nach 

§ 15 UStG berechtigt.90 

Da der gesamte Bereich der Vermietung und Verpachtung jedoch nach 

§ 4 Nr. 12 UStG von der Umsatzsteuer befreit ist, spricht im vorliegenden Fall die ge-

setzliche Bestimmung gegen die Besteuerung der Umsätze aus der Verpachtung der 

Parkschänke sowie den damit verbundenen Vorsteuerabzug aus den Instandhaltungs- 

und Sanierungsmaßnahmen. Sofern die Stadt auf die Vorsteuerabzugsmöglichkeiten 

nicht verzichten will könnte Abhilfe die Regelung des § 9 UStG schaffen, die unter be-

stimmten Voraussetzungen der Verzicht auf die Steuerbefreiung ermöglicht.91 

Nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 UStG kann der Unternehmer einen Umsatz, der 

nach § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei ist, als steuerpflichtig behandeln, wenn der Umsatz an 

einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. Eine weitere 

Einschränkung dazu regelt § 9 Abs. 2 UStG. Dieser bestimmt, dass der Verzicht auf 

die Steuerbefreiung bei Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken nur zulässig 

ist, soweit der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze ver-

wendet, oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. 

Das bedeutet insbesondere, dass diese Umsätze selbst nicht umsatzsteuerfrei sein 

können. 

Der Begriff Vermietung und Verpachtung von Grundstücken i. S. d. § 4 Nr. 12 UStG 

umfasst regelmäßig auch die darauf stehenden Gebäude. Insofern stellt sich die Frage, 

ob die Umsätze aus der Verpachtung der Parkschänke an einen anderen Unternehmer 

für dessen Unternehmen ausgeführt wird und dieser das Grundstück nur für solche 

Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. 

Infolge der Optionierung nach  § 9 UStG wäre die Steuerbarkeit der Leistung damit 

wieder gegeben und führt nach Kastl dazu, dass die auf mit der Verpachtung in Zu-

sammenhang stehenden Leistungen entfallende Vorsteuer abziehbar ist.92 
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  Vgl. Bahn; a. a. O.; S. 2803. 
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  Vgl. Kastl; a. a. O.; S. 1146. 
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  Vgl. ebd.; S. 1147. 
92

  Vgl. Kastl; a. a. O.; S. 1147. 
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Die Parkschänke wird geführt von der Parkschänke Gastronomie GmbH & Co. KG, 

persönlich haftende Gesellschafterin ist die Parkschänke Gastronomie Verwaltungs 

GmbH. Die private Rechtsform lässt schon auf die Unternehmereigenschaft der juristi-

schen Person des Privatrechts schließen. Unternehmer ist nach § 2 Abs. 1 UStG zu-

dem, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. In Ermange-

lung einer Definition der Selbstständigkeit enthält § 2 Abs. 2 UStG eine Negativabgren-

zung. Diese ist dann nicht gegeben, wenn eine juristische Person nach dem Gesamt-

bild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das 

Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Die Parkschänke Gastronomie 

GmbH & Co. KG ist in sofern selbstständig tätig, als dass eine Eingliederung in das 

Unternehmen eines Organträgers nicht ersichtlich ist. Mangels genauerer Informatio-

nen dazu, ist der Sachverhalt jedoch durch die Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna 

zusätzlich zu prüfen.  

Gewerblich oder beruflich ist nach § 2 Abs. 1 Satz 3 UStG jede nachhaltige Tätigkeit 

zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder 

eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird. Da es sich vor-

liegend nicht um eine einmalige oder gelegentliche Tätigkeit handelt, ist das Kriterium 

der Nachhaltigkeit nicht streitig. Auch ist die Tätigkeit einer Gaststätte eindeutig auf die 

Erzielung von Einnahmen gerichtet, sei es durch Bewirtung oder die Vermietung von 

Räumlichkeiten an private Dritte. Die in diesem Zusammenhang von der Stadt Lim-

bach-Oberfrohna im Rahmen der Verpachtung geleisteten Umsätze beziehen sich auf 

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in dem Gebäude der Parkschänke, er-

folgen damit also für das Unternehmen. Zuletzt muss das Grundstück von der Park-

schänke Gastronomie GmbH & Co. KG nur für solche Umsätze verwendet werden, die 

den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. In Betracht kommen zum einen die Umsätze 

aus der Bewirtung von Gästen, zum anderen die Umsätze aus der Vermietung für pri-

vate Veranstaltungen und Feiern, wie etwa Geburtstage oder Hochzeiten. Auf erstere 

wird regelmäßig der reguläre Steuersatz von 19 % der Bemessungsgrundlage nach 

§ 12 Abs. 1 UStG angewendet. Sie schließen einen Vorsteuerabzug nicht aus. Fraglich 

ist dies im Rahmen der Vermietung. Hier ist mit den Betreibern der Parkschänke genau 

abzustimmen, ob diese Tätigkeit unter § 4 Nr. 12 UStG fällt und damit steuerfrei wäre 

oder ob eine Steuerbefreiung aufgrund von § 4 Nr. 12 S. 2 UStG nicht in Betracht 

kommt, da Maschinen und Betriebsvorrichtungen mit vermietet werden. Eine eindeuti-

ge Entscheidung ist deswegen durch die Verfasserin nicht möglich. 

Sind nach eingehender Prüfung die Voraussetzungen des § 9 UStG gegeben, wäre die 

Stadt Limbach-Oberfrohna infolge dessen zum Vorsteuerabzug im Rahmen der Ver-

pachtung der Parkschänke berechtigt. Es empfiehlt sich an dieser Stelle die Hinzuzie-
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hung einer spezialisierten Fachkraft, um Fehler zu vermeiden und um auf mögliche 

Vorsteuerabzugspotenziale nicht verzichten zu müssen. 

4.3 Eigenbetrieb „Städtische Bäder“ 

Der Eigenbetrieb „Städtische Bäder“ in Limbach-Oberfrohna umfasst das Sonnenbad 

im Ortsteil Rußdorf und das Freizeitbad LIMBOmar, das im Wesentlichen den Betrieb 

des Eigenbetriebes prägt. In den letzten Jahren konnten Besucherzahlen von insge-

samt 145.000 bis 150.000 Besuchern pro Jahr verzeichnet werden.93  

Nicht zuletzt aufgrund umfangreicher Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in 

den letzten Jahren ist der Eigenbetrieb nicht in der Lage, seinen Finanzbedarf aus ei-

gener Kraft zu erwirtschaften und wird daher jährlich mit Geldern der Stadt bezu-

schusst. Die Zuschüsse sind so bemessen, dass unter der Berücksichtigung eigener 

vom Eigenbetrieb erwirtschafteter Erlöse die laufenden Aufgaben und Kredittilgungen 

gedeckt werden können und die Liquidität des Eigenbetriebs gesichert ist. Die Höhe 

des Zuschusses betrug im Jahr 2018 904.000 EUR und ist für das Jahr 2019 mit 

915.000 EUR angesetzt.94 Diese Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen mach-

ten zuletzt hohe Vorsteuerabzüge und im Ergebnis einen Erstattungsbetrag von knapp 

600.000 EUR möglich.95 96 

Dies betreffend stellen sich für die Stadt Limbach-Oberfrohna vor allem die Fragen, ob 

die Zuschüsse an den Eigenbetrieb Städtische Bäder ab 2021 künftig unter die Um-

satzsteuerpflicht fallen und ob sich durch die Neuregelungen Änderungen an den 

kommunalen Unternehmensstrukturen ergeben. 

Eigenbetriebe sind gemäß § 1 Sächsische Eigenbetriebsverordnung i. V. m. 

§ 95 a SächsGemO wirtschaftlich selbstständige Unternehmen einer Gemeinde, je-

doch ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie werden finanzwirtschaftlich als Sonder-

vermögen der Gemeinde verwaltet und nachgewiesen und sind damit aus dem Haus-

halt ausgegliedert.  

Indiz für eine zukünftige Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde ist immer das Vorliegen 

eines Leistungsaustausches, bestehend aus Leistung und Gegenleistung. In Anbe-

tracht der fehlenden Rechtspersönlichkeit des Eigenbetriebs mangelt es vorliegend 

jedoch an der erforderlichen Gegenleistung für die Zuschüsse der Stadt. Vielmehr 

handelt ist sich um eine interne Verschiebung von Vermögen in das Sondervermögen, 

hier in den Eigenbetrieb Städtische Bäder. Eine wirtschaftliche bzw. unternehmerische 
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  Vgl. Anlage 3: Protokoll vom 08.03.2019. 
94

  Vgl. ebd. 
95

  Vgl. ebd. 
96

  Anlage 4: Umsatzsteuererklärung 2017. 
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Tätigkeit i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG liegt demzufolge nicht vor, sodass auch eine Anwen-

dung des § 2b UStG nicht in Betracht zu ziehen ist.  

Zur Beantwortung der zweiten in diesem Fall gestellten Frage ist auf den Begriff des 

BgA abzustellen, der sich aus § 4 KStG herleitet. Es handelt sich bei der Bezeichnung 

um eine rein steuerrechtliche Einordnung, welche auf die kommunalrechtliche Be-

zeichnung „Eigenbetrieb“ keine Auswirkungen hat. Nach § 4 Abs. 1 S. 1 KStG sind 

BgA alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung 

von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb 

der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben.  

Die Berechtigung zur Gründung einer Eigengesellschaft leitet sich aus 

§ 95 Abs. 1 Nr. 3 SächsGemO i. V. m. § 96 SächsGemO ab. Die Eigengesellschaft ist 

anders als der Eigenbetrieb wirtschaftlich und rechtlich selbstständig. Bedingt durch 

diese rechtliche Selbstständigkeit kann diese selbst Unternehmer i. S. d. 

§ 2 Abs. 1 UStG sein. Der Wortlaut der §§ 95 und 96 SächsGemO verweist auf die 

Rechtsform des privaten Rechts, aus der im Zuge der gewonnenen Rechtsauffassung 

der Unternehmereigenschaft resultiert.  

Der Eigenbetrieb hebt sich aufgrund seiner rechtlichen Beschaffenheit als Sonderver-

mögen der Stadt Limbach-Oberfrohna wirtschaftlich aus der Gesamtbetätigung der 

Stadt heraus und ist deshalb in steuerlicher Hinsicht als BgA zu betrachten und einzu-

ordnen. Im Rahmen ihrer BgA ist die Stadt Limbach-Oberfrohna gewerblich bzw. un-

ternehmerisch nach § 2 Abs. 3 UStG a. F. tätig, und damit umsatzsteuerpflichtig.  Da 

mit Umstellung auf die neue Rechtslage des § 2b UStG die Koppelung an das KStG 

entfällt und damit auch an das Vorliegen eines BgA, ist die Unternehmereigenschaft 

zukünftig allein nach der ausgeübten Tätigkeit zu beurteilen. Der Eigenbetrieb „Städti-

sche Bäder“ erbringt die Leistungen im Rahmen seiner wirtschaftlichen Selbstständig-

keit auf privatrechtlicher Grundlage und wird nicht hoheitlich tätig, sodass an der Un-

ternehmereigenschaft und der damit verbundenen Möglichkeit des Vorsteuerabzuges 

auch zukünftig keine Zweifel zu erwarten sind. 

Sowohl Eigenbetrieb als auch Eigengesellschaft sind bereits nach der alten und aktuell 

noch gültigen Rechtslage des § 2 Abs. 3 UStG als BgA bzw. eigenständiges Unter-

nehmen umsatzsteuerpflichtig, sodass sich auch in Zukunft für diese kommunalen Un-

ternehmensstrukturen keine Änderungen in der Grundfrage der Besteuerung ergeben. 
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4.4 Bauhof 

Der Bauhof der Stadt Limbach-Oberfrohna ist als Regiebetrieb dem Fachbereich 

Stadtentwicklung zugeordnet und erbringt seine Leistungen ausschließlich auf dem 

Stadtgebiet von Limbach-Oberfrohna. In die Gemeinschaftsvereinbarung der Verwal-

tungsgemeinschaft mit Niederfrohna ist dieser nicht eingebunden.  Zu einem überwie-

genden Teil erbringt der Bauhof damit Leistungen für andere Produkte der Stadt Lim-

bach-Oberfrohna im Rahmen der inneren Leistungsbeziehung. Die dadurch anfallen-

den Kosten werden ebenfalls intern verrechnet.97  

Zu einem minimalen Anteil werden darüber hinaus Leistungen an externe Dritte er-

bracht, wie etwa Verkäufe aus dem Bauhofbestand sowie der jährlich stattfindende 

Holzverkauf und dessen Lieferung. Aus den Gesprächen mit den Beschäftigten der 

Stadtverwaltung ließ sich entnehmen, dass der Bauhof dadurch keinen Gewinn erwirt-

schaftet.98 

Anders als der Eigenbetrieb ist der Regiebetrieb sowohl rechtlich aus auch wirtschaft-

lich unselbstständig. Als Teil der Verwaltung ist dieser somit vollständig in den Haus-

halt der Stadt Limbach-Oberfrohna integriert. Eine Umsatzsteuerpflicht ab 2021 kommt 

demnach für Leistungen, die der internen Verrechnung unterliegen, mangels Vorliegen 

einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG, nicht in Betracht. 

Fraglich ist dies jedoch bei den an außenstehende Dritte erbrachten Leistungen.  

Nach § 2 Abs. 1 UStG ist Unternehmer, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 

selbstständig ausübt. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzie-

lung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen fehlt. Die Verkäufe 

aus dem Bauhofbestand erfolgen zwar in geringem Umfang, jedoch regelmäßig und 

sind somit auch als nachhaltig anzusehen. Ebenso dienen sie der Erzielung von Ein-

nahmen.  

Soweit die Tätigkeit der juristischen Person ihr jedoch im Rahmen der öffentlichen Ge-

walt obliegt, kommt eine Anwendung des § 2b UStG in Frage, wonach die jPöR dann 

nicht als Unternehmer gilt, wenn dadurch keine größeren Wettbewerbsverzerrungen 

entstehen. Um die Frage der Ausübung öffentlicher Gewalt zu klären, ist wieder auf die 

Grundlage der ausgeübten Tätigkeit abzustellen. Da es sich bei dem Verkauf von Ge-

genständen aus dem Bauhofbestand jedoch um eine eindeutig privatrechtliche Betäti-

gung handelt, ist hier die Anwendung des § 2b UStG mangels Ausübung öffentlicher 

Gewalt ausgeschlossen. Weiterhin ist hier auch das Vorliegen eines Leistungsaustau-
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  Vgl. Anlage 3: Protokoll vom 08.03.2019. 
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  Vgl. ebd. 
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sches zu bejahen, der sich aus dem Verkauf des Bestandes und der im Gegenzug 

geleisteten Bezahlung ergibt. Leistung und Gegenleistung stehen damit in unmittelba-

rem Zusammenhang.  

Handelt die jPöR dagegen auf privatrechtlicher Grundlage, ist sie stets unternehme-

risch i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG tätig.99 Damit wäre in die Kalkulation der Verkäufe zukünf-

tig auch die zu erhebende Umsatzsteuer mit dem entsprechenden Steuersatz einzube-

ziehen. Sofern die geringe Gewinnspanne aus dem Verkauf nicht noch weiter ge-

schmälert werden soll, hätte dies eine Verteuerung der Leistungen zur Folge.  

In Anbetracht des geringen Umfangs der Leistungen an Dritte ist durch die Stadtver-

waltung jedoch auch zu überlegen, ob sich Kosten und Nutzen infolge der Besteuerung 

noch rentieren oder ob möglicherweise sinnvoll ist, die Leistungen an Dritte gänzlich zu 

unterlassen und damit einer Besteuerung für diesen Tätigkeitsbereich zu entgehen.  

Möglich wäre nach Auffassung der Beschäftigten der Stadtverwaltung – bedingt durch 

die grundsätzliche Unternehmereigenschaft mit der damit verbundenen Steuerpflicht –

auch eine Erbringung der Leistungen des Bauhofes durch externe/private Unterneh-

mer, um die sich dadurch ergebenden Vorsteuerabzugspotenziale zu nutzen. Diese 

Überlegung ist zuvor unbedingt einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu 

unterziehen, da insofern auch die Zuverlässigkeit eines externen Anbieters in Frage zu 

stellen ist.100 
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  Vgl. Küffner; Rust; a. a. O.; S. 1635. 
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  Vgl. Anlage 3: Protokoll vom 08.03.2019. 
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5 Generelle Auswirkungen unternehmerischer Tätigkeit 

Die gewählten Beispiele zeigen, dass für jede einzelne Tätigkeit der Stadt Limbach-

Oberfrohna die Rechtslage individuell zu prüfen ist und die Frage nach der Unterneh-

mereigenschaft einer jPöR nicht pauschal beantwortet werden kann. Vielmehr können 

bereits kleine Unterschiede in der Ausübung zu einem anderen Ergebnis führen, ob-

wohl die ausgeführten Tätigkeiten oder Leistungen im Wesentlichen sehr ähnlich sind.  

§ 2b Abs. 1 UStG regelt einen Ausnahmetatbestand vom allgemeinen Grundsatz der 

Unternehmereigenschaft, der auch für jPöR gilt.101 Wird im Ergebnis der Prüfung von 

§ 2b UStG festgestellt, dass durch die Tätigkeit der jPöR größere Wettbewerbsverzer-

rungen vorliegen oder eine der Katalogtätigkeiten des § 2b Abs. 4 UStG ausgeübt wird, 

ist die jPöR wirtschaftlich tätig und damit Unternehmer i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG.  

Die Erstellung einer allgemeingültigen Vorlage als eine Art Schablone zur Vereinfa-

chung der Einordnung der verschiedenen Leistungen und Tätigkeiten wäre in diesem 

Kontext nicht zielführend und möglicherweise mit Fehlern behaftet. Jeder Sachverhalt 

muss individuell und genauestens auf die Steuerpflicht untersucht werden, da bereits 

kleinste Verlagerungen und Unterschiede im Sachverhalt zu einer Änderung des Er-

gebnisses führen können. 

Die Tätigkeit der jPöR als Unternehmer für alle die ihr zuzuordnenden unternehmeri-

schen Tätigkeiten eröffnet die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs nach § 15 UStG. So-

wohl für Leistungen als auch Lieferungen von Gegenständen für den steuerpflichtigen 

Bereich kann dieser durch die Stadtverwaltung geltend gemacht werden. Dafür muss 

nach Trommer zuvor der Umfang der von Dritten bezogenen Leistungen untersucht 

werden, bei denen die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs eröffnet ist. Sofern der Vor-

steuerabzug die Lieferung eines Gegenstandes betriff, kann er nach 

§ 15 Abs. 1 S. 2 UStG im Umkehrschluss nur geltend gemacht werden, wenn der Ge-

genstand in Höhe von mindestens 10 % für den unternehmerischen Bereich genutzt 

wird. Demzufolge müsste der Nutzungsgrad im Rahmen des unternehmerischen Be-

reiches für alle in Frage stehenden Vermögensgegenstände ermittelt, dokumentiert 

und ggf. jährlich fortgeschrieben werden, um eventuelle Vorsteuerberichtigungen in 

den folgenden Jahren zu ermöglichen.102 

Bereits erkannt hat die Stadt Limbach-Oberfrohna, dass mit dem Übergang in das 

neue Recht die bestehenden und neuen Verträge betreffend steuerbarer Leistungen 

auf entsprechende Klauseln hin anzupassen sind.103 Auf die konkrete Nennung eines 
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Steuersatzes sollte in den Verträgen jedoch verzichtet werden, da hier Fehler nicht 

ausgeschlossen werden können. Möglich wäre bspw. die Formulierung „... zzgl. der 

gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.“   

Im Anschluss an die Analyse der durch die Stadt erbrachten und in Anspruch genom-

menen Leistungen kann zudem eine Organisationsuntersuchung sinnvoll sein. Da un-

ter anderem der zuvor beispielhaft genannte Bereich der Vermögensverwaltung auf 

mehrere einzelne Sachgebiete verteilt ist, darunter die Liegenschaftsverwaltung und 

das Zentrale Immobilienmanagement, ist eine Anpassung und Optimierung der Orga-

nisation und der Prozesse in Betracht zu ziehen.104 Nach Trommer solle die Zuständig-

keit für die Sammlung und Aufbereitung der steuerrelevanten Daten klar geregelt sein. 

Dazu gehört der Überblick über die Gesamtverwaltung und die Einbindung in Vertrags-

abschlüsse sowie Änderungen des Leistungsportfolios. Zur Klärung spezieller Fragen 

könne die Einbindung bzw. Hinzuziehung eines externen Dritten sinnvoll sein.105  

Denkbar wäre an dieser Stelle auch die Einrichtung eines Steuerreferates, das als 

zentrale Stelle alle Problemstellungen bezüglich der Umsatzsteuer bündelt. Sinnvoller 

Weise ist dieses in den Fachbereich Finanzen zu integrieren und mit einer entspre-

chend ausgebildeten Fachkraft zu besetzen. Möglich wäre eine Besetzung mit ei-

nem/einer Steuerfachangestellten, Verwaltungsfachangestellten mit Erfahrungen im 

Umsatzsteuerrecht, einem/einer Verwaltungs(betriebs-)wirt/in, einem/einer Finanz-

fachwirt/in oder vergleichbaren Abschlüssen. Umfassende Kenntnisse im Steuerrecht 

und Rechnungswesen sind in jedem Fall von entscheidender Bedeutung. Die Aufga-

benbeschreibung einer möglichen Stellenausschreibung könnte nach Auffassung der 

Verfasserin insbesondere die folgenden Punkte umfassen: 

 Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts für jPöR nach § 2b UStG, darunter: 

- Entscheidung und Festlegung der künftigen steuerlichen Behandlung der unter-

suchten Geschäftsvorfälle in Abstimmung mit den Fachbereichen; im Einzelfall 

auch mit FA und Steuerberater 

- Überwachung der steuerrechtlichen Einordnung der Umsätze bzw. des Vor-

steuerabzugs in den Fachbereichen mit ihren Sachgebieten sowie in den Ein-

richtungen 

- Untersuchung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und -spielräume 

- steuerrechtliche Prüfung von bestehenden und neuen Verträgen 

 Bearbeitung der kommunalen Steuerverpflichtungen 

 Mitarbeit in Finanzbuchhaltung und bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 
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 laufende Bearbeitung steuerrechtlicher Fragestellungen 

 Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung und der jährlichen Umsatzsteuererklä-

rung 

 Vorbereitung und Begleitung von Umsatzsteuersonderprüfungen durch das FA 

Dem gegenüber stehen die steigenden Personalkosten, die aus der Schaffung einer 

neuen zusätzlichen Stelle zur Bewältigung der Umsatzsteuerproblematik resultieren, 

gekoppelt an die zusätzliche materielle Ausstattung, die ein neuer Arbeitsplatz benö-

tigt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Kostenkalkulation ist zu überlegen, in wieweit 

dieser zusätzliche Kostenaufwendungen einzubeziehen ist. 

Im Kontext der Arbeitsplatzausstattung wäre auch die Einführung eines internen Kon-

trollsystems für Steuern bzw. eines sogenannten Tax Compliance Management Sys-

tems (TCMS) zu überlegen. Grund ist im Zuge der gewonnenen Rechtsauffassung der 

Umstand, dass die Umstellung auf die neue Rechtslage mit § 2b UStG zu einer nicht 

unerheblichen Zunahme neuer steuerrechtlicher Zusammenhänge und Fragestellun-

gen führt. Ein TCMS dient in erster Linie dazu, steuerstrafrechtliche Risiken so weit wie 

möglich zu verringern bzw. gänzlich zu vermeiden und die Einhaltung der Mitwirkungs-

pflichten der Stadtverwaltung zu gewähren. Die genaue Funktionsweise eines solchen 

Systems soll an dieser Stelle jedoch nicht weiter erläutert werden.  

Für die Behandlung der Organisationsthematik bietet sich als Ansatz eine informelle 

Struktur in Form einer Projektgruppe an. Diese Vorgehensweise wurde in der Vergan-

genheit bereits mehrfach und erfolgreich in der Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna 

praktiziert. Insbesondere für die Untersuchung der in der Verwaltung ablaufenden Pro-

zesse ist eine solche aus Experten bestehende Projektgruppe zu empfehlen. Neben 

Beschäftigten aus dem Fachbereich Finanzen sollten auch Vertreter des Personal- und 

Verwaltungsmanagements sowie aus dem Sachgebiet Liegenschaften, als einer der 

am stärksten betroffenen Bereiche, der Projektgruppe angehören. Dies garantiert einen 

optimalen Austausch der verschiedenen aufeinandertreffenden Interessen. 

Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt die Behandlung der Stadt Limbach-Oberfrohna als 

Soll-Zahler.106 Als Regelfall ist nach Trommer im UStG die Steuerschuld auf Grundlage 

der vereinbarten Entgelte vorgesehen. Damit werde die Steuerschuld auf Grundlage 

der Ergebnisrechnung ermittelt, sodass die Stadt Limbach-Oberfrohna als Steuerpflich-

tige in Vorleistung geht. Zum sogenannten Ist-Zahler kann die Stadtverwaltung nur 

werden, wenn sie einen entsprechenden Antrag nach § 20 UStG beim zuständigen 

Finanzamt stellt und der Gesamtumsatz im Vorjahr nicht mehr als 500.000 EUR be-
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trug. Dann kann die Steuer gemäß § 20 Satz 1 UStG nicht nach den vereinbarten Ent-

gelten, sondern nach den vereinnahmten Entgelten berechnet werden. 

Zuletzt bedarf es nach Trommer einer Anpassung der Kontenpläne und ggf. weiterer 

Einstellungen der Finanzsoftware, die in Limbach-Oberfrohna gerade neu angeschafft 

wurde. Das beinhaltet insbesondere eine Gewährleistung der Trennung der Ertrags-

konten nach steuerbaren, steuerfreien und steuerpflichtigen Entgelten entsprechend 

der geltenden Steuersätze. Die Verbuchung von steuerfreien und steuerbaren Leistun-

gen mit unterschiedlichen Steuersätzen auf einem Ertragskonto würde gegen die Auf-

zeichnungspflichten nach § 22 UStG verstoßen.107 

Die Auswirkungen der Einführung des § 2b UStG beschränken sich jedoch nicht allein 

auf die Stadtverwaltung. Auch „globalere“ Konsequenzen sind die Folge. Die Belastung 

unternehmerischer Leistungen der Stadt Limbach-Oberfrohna mit der Umsatzsteuer 

führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der zu kalkulierenden Preise. Inwieweit kann an 

dieser Stelle mit der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Sozialfrage argumentiert 

werden? Die aus der Besteuerung folgenden Preiserhöhungen treffen in erster Linie 

die Bürger als Nachfrager kommunaler Leistungen und damit als Träger der Steuer. 

Darüber hinaus könnte zukünftig dem FA eine neue Rolle in der Thematik zufallen, 

indem dieses als Ansprechpartner in komplizierten Fallgestaltungen und Sachverhalten 

fungiert. Hier sind insbesondere die wechselseitig auftretenden Interessen hervorzuhe-

ben. Diese bestehen einerseits in einer möglichst hohen Menge umsatzsteuerbarer 

Tätigkeiten und den damit verbunden hohen Steuerbeträgen auf Seiten des Finanzam-

tes und andererseits in möglichst hohen Vorsteuerabzugsmöglichkeiten seitens der 

Stadt Limbach-Oberfrohna. Eine Kooperation, in welcher Form sie letzendlich auch 

erfolgen mag, erscheint daher in jedem Fall sinnvoll. 
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6 Schluss 

Wie gezeigt werden konnte hat die Einführung des § 2b UStG in vielerlei Hinsicht gro-

ße Auswirkungen, nicht nur allein auf die Stadt Limbach-Oberfrohna. Teils konnten 

diese schon bewältigt werden, darunter die abgegebene Optionserklärung zur weiteren 

Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG a. F., teils steht der daraus resultierende Handlungs-

bedarf noch unmittelbar bevor. 

Im Hinblick auf die in dieser Arbeit gemachten Aussagen steht die Stadt Limbach-

Oberfrohna nun vor der Aufgabe, ihre Leistungen und Tätigkeiten an das neue Um-

satzsteuerrecht anzupassen. Dafür hat der Gesetzgeber mit der Regelung des 

§ 27 Abs. 22 UStG eine recht großzügige Übergangsfrist festgelegt, welche die Stadt 

nicht ungenutzt verstreichen lassen sollte.  

Es ist indessen nicht nur zu ermitteln, in welchen steuerpflichtigen Bereichen in den 

nächsten Jahren größere Investitionen geplant sind; alle auf privatrechtlicher Grundla-

ge erbrachten Leistungen der Stadt Limbach-Oberfrohna sind ab 2021 steuerpflichtig, 

sofern sie gegen Entgelt erbracht werden. Auch viele kleinere Leistungen könnten mit 

Ablauf der Übergangsfrist ab 01.01.2021 umsatzsteuerpflichtig werden. Die Analyse 

der Leistungen sollte also nicht nur gegenwärtig, sondern auch in die Zukunft gerichtet 

sein, um die Möglichkeiten der neuen Regelung optimal zu nutzen. Ziel sollte zudem 

sein, in der Zwischenzeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren und die 

ablaufenden Prozesse genauestens zu untersuchen.  

Daneben ist auch die Auslegung der zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe des 

§ 2b UStG noch immer problematisch. Zwar bietet das BMF-Schreiben vom 

16.12.2016 hierzu erste Erklärungen, dennoch bleibt der genaue Wille des Gesetzge-

bers an mehreren Stellen ungewiss. Auch die Vereinbarkeit der Absätze 2 und 3 mit 

den unionsrechtlichen Vorgaben der MwStSystRL steht noch in Frage. Insoweit bleibt 

abzuwarten, ob es bezüglich dessen noch weitere Festlegungen oder auch Änderun-

gen des Gesetzestextes geben wird. 

Bezugnehmend auf die Leitfrage lässt sich nach der Beschäftigung mit den vier 

exemplarisch ausgewählten Tätigkeitsfeldern in Kapitel 4 und den generellen Auswir-

kungen unternehmerischer Tätigkeit in Kapitel 5 sagen, dass für jede einzelne Tätigkeit 

die Rechtslage genau zu untersuchen ist. Unter den nach bisherigem Stand gegebe-

nen Gesichtspunkten ist die Stadt Limbach-Oberfrohna sowohl für die privatrechtlich 

erbrachten Leistungen, wie die Bestandsverkäufe des Bauhofes, als auch weiterhin im 

Rahmen des Eigenbetriebes Städtische Bäder umsatzsteuerpflichtig. Genau zu unter-

suchen ist die Möglichkeit der Option zur Steuerpflicht im Rahmen der Verpachtung der 
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Parkschänke. Insbesondere hier könnte die Einbeziehung einer Fachkraft sinnvoll sein, 

um alle Vorsteuerabzugspotenziale ausnutzen zu können.  

Ob in Form einer Projektgruppe oder durch eine neu geschaffene Stelle sollten in je-

dem Fall  Kosten und Nutzen einer jeden unternehmerischen Tätigkeit analysiert und 

gegeneinander abgewogen werden. Besonders bei Leistungen oder Tätigkeiten von 

sehr geringem Umfang könnte eine zukünftige Besteuerung zu einer zusätzlichen Be-

lastung führen, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in zeitlicher Hinsicht für die zu-

ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.  

Von den untersuchten Tätigkeiten sind die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft 

mit Niederfrohna erbachten Leistungen von der Umsatzsteuer ausgenommen. Kritisch 

betrachtet werden sollten dennoch die nach Einzelauftrag übertragenen Aufgaben, um 

Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu privaten Dritten sicher ausschließen zu 

können.  

Schon jetzt kann dennoch gesagt werden, dass sich aus den Tätigkeitsfeldern der 

Stadt Limbach-Oberfrohna nicht zu vernachlässigende Vorsteuerabzugsmöglichkeiten 

ergeben, die bei großen Investitionen eine entsprechende Entlastung des Haushalts 

mit sich bringen. Insofern konnte auch die These der Verfasserin bewiesen werden, 

dass die veränderte Rechtslage mit der Einführung des § 2b UStG sowohl Chancen, 

aus auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Letztere bestehen wie in Kapitel 4.5 ge-

schrieben in erster Linie in der umfangreichen Analyse der Leistungen und Verträge, 

sowie infolge dessen einer möglichen Organisationsoptimierung und die dadurch ge-

bunden zeitlichen und personellen Kapazitäten.  

Offen bleibt die rechtliche Einordnung der nicht in dieser Arbeit betrachteten Tätigkeits-

felder. Eine vollständige Beurteilung lag nicht im Rahmen der Möglichkeiten der Ba-

chelorarbeit und verbleibt als Aufgabe der Stadtverwaltung selbst, ebenso wie die 

Überlegung möglicher Konsequenzen in organisatorischer Hinsicht, von denen hier nur 

zwei Möglichkeiten aufgezeigt werden sollten.  

Insgesamt bietet die Neuregelung des § 2b UStG den jPöR so zwar große Möglichkei-

ten, insbesondere durch den möglichen Vorsteuerabzug, jedoch bringt die Umstellung 

auch hohen Aufwand und Kosten mit sich. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation 

und Rechtslage in den Städten und Gemeinden im Kontext dieser neuen und diskussi-

onswürdigen Regelung weiter entwickelt und ob möglicherweise weitere Änderungen 

oder Spezifizierungen in der Thematik folgen. 
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Wesentliche Erkenntnisse der Bachelorarbeit 

1. § 2b UStG stellt die Anpassung des deutschen Rechts an unionsrechtliche Vorga-

ben, insbesondere Art. 13 MwStSystRL, und die veränderte Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofes dar. 

2. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts handelt nicht als Unternehmer, so-

weit sie öffentliche Gewalt ausübt und dies nicht zu größeren Wettbewerbsverzer-

rungen führt. 

3. In Anbetracht der umfangreichen Änderungen besteht für die Stadtverwaltung gro-

ßer Handlungsbedarf, beginnend mit einer umfassenden Leistungsanalyse, dem im 

Rahmen der personellen und zeitlichen Kapazitäten möglichst zeitnah nachgegan-

gen werden sollte. 

4. Wesentliche Änderungen betreffen den Bereich der Vermögensverwaltung, der mit 

der Aufhebung des § 2 Abs. 3 UStG a. F. grundsätzlich steuerbar ist. 

5. Zur besseren Bündelung aller umsatzsteuerrechtlichen Fragen empfiehlt sich die 

Einrichtung einer zentralen Stelle in der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung. 

6. Die aus der Unternehmereigenschaft resultierende Möglichkeit des Vorsteuerabzu-

ges entlastet den Haushalt der Stadt Limbach-Oberfrohna. 
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Anhang 3: Protokoll vom 08.03.2019 

 Neuregelung der Umsatzbesteuerung in sächsischen 
Kommunen nach dem Umsatzsteuergesetz, 
Auswirkungen und Handlungsbedarf in einer  
Großen Kreisstadt 

Thema Erfassung des Ist-Zustands in Limbach-Oberfrohna und Klärung 
offener Fragen 

Datum/Zeit 08.03.2019, 11:00 Uhr 

Teilnehmer Julia Kirsten, Sandra Esche (Fachbereichsleiterin Finanzen),  
Andrea Kleindienst, Robert Hößler 

Verfasser Julia Kirsten 

Verteiler alle Teilnehmer 

 
 

Nr. Thema/Aufgabe 

1.  Darstellung des aktuellen Arbeitsstandes der Bachelorarbeit durch Julia Kirsten 

2.  

Verwaltungsgemeinschaft: 

 Folgende Aufgaben wurden zusätzlich durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag an die Stadt Limbach-Oberfrohna übertragen: Flächennutzungsplan 
und Landschaftsplan 
Aufwand hierfür wird anteilig durch die Gemeinde Niederfrohna erstattet. 

 Übertragung der Weisungsaufgaben und nach Aufgaben nach Auftrag 
des Bürgermeisters der Gemeinde Niederfrohna: Verwaltungstätigkeiten 
(Hochbau, Fördermittel, Systemerfassungen, Überarbeitung Mietverträ-
ge) 

 Zeitabrechnung durch die ausführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, kein Bezug zu Einzelleistungen; Rechnungsstellung erfolgt quartals-
weise, derzeitig ohne Umsatzsteuer 

 Eingemeindung kommt aktuell nicht in Betracht 

 Für Weisungsaufgaben Pauschale: durchschnittliche Kosten nach KGSt 
verteilt auf Einwohner, ansonsten minutengenaue Abrechnung 

 Haushaltsansatz für 2019 mit 220.000 EUR, tatsächliche Summe leicht 
schwankend 
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3.  

Parkschänke: 

 Städtisches Objekt, das verpachtet wird (Gaststätte) 
Stadt ist weder Betreiber, noch Veranstalter 

 Lang bestehendes und lang gewachsenes Gebilde 

 jährliche Pachteinnahmen 

 Vorteil der Besteuerung: Vorsteuerabzug bei Instandhaltungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen 

 Aktuelle Aufteilung: öffentliche Aufgaben – ZIM, Wohnungen etc. - Lie-
genschaftsverwaltung, GLO 

 Produkt „Parkschänke“ Betreuung von Liegenschaftsverwaltung,  

 Vermietung (generell) zukünftig anteilig in Prozenten berechnen 

4.  
 Steuererklärung erfolgt insgesamt durch die Stadt (Steuersubjekt), aktu-

ell 2017, Soll-Zahler, Steuerbehandlung erfolgt in Stadtkasse 

 

5.  

Eigenbetrieb Städtische Bäder: 

 umfasst Limbomar (Bäderbetrieb, Objektverwaltung) und Sonnenbad 
Rußdorf 

 Hoher Vorsteuerabzug in 2017, hoher Erstattungsbetrag mit knapp 
600.000 EUR 

 Zuschüsse durch Stadt laut Haushaltsplan: 2018 mit 904.000 EUR und 
2019 mit 915.000 EUR 

 Frage: Ist Zuschuss durch die Stadt an den Eigenbetrieb umsatzsteuer-
pflichtig?  

 Abstellen auf BgA, Unterschied zu Eigenbetrieb und Eigengesellschaft – 
Änderungen durch Umsatzsteuer an kommunalen Unternehmensstruktu-
ren? 

6.  

Auswirkungen: 

 Aufwand-Nutzen-Untersuchung 

 Intensivere Abrechnung, insbesondere im Rahmen der Verwaltungsge-
meinschaft 

 Organisationsuntersuchung 

 Anpassung der Verträge mit Hinweis auf Umsatzsteuer 

7.  

Intensive Befassung und Prüfung in L.-O. voraussichtlich Mitte/Ende des Jah-
res, Wiederruf der Optionserklärung kommt aus zeitlichen Gründen nicht in Be-
tracht. Notwendigkeit dafür nicht vorhanden, da Eigenbetrieb bereits steuer-
pflichtig ist und Stadt selbst viele Fördermittel bekommt. Personale Kapazitäten 
durch andere Projekte stark gebunden (neue Finanzsoftware, Umstellung auf 
Doppik) 

8.  

Verantwortung für den Bereich Vermögensverwaltung: in erster Linie Sachge-
biet Liegenschaften, Anlagevermögen verteilt auf die jeweiligen Bereiche 
Analyse kann möglicherweise auch organisatorische Änderungen mit sich brin-
gen  Organisationsuntersuchung 
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9.  

Bauhof: 

 Erbringt Leistungen nur für L.-O. 

 Leistungen an Dritte: Verkauf von Bauhofbestand, Holzverkäufe und Lie-
ferung - minimal! Keine Pflege fremder Grundstücke o.ä. 

 Nicht gewinnerwirtschaftend, interne Verrechnung 

 Auch hier: Kosten-Nutzen abwägen, Leistungen an Dritte infrage stellen 

 Sofern Stadt umsatzsteuerpflichtig wird – Leistungserbringung durch 
Dritte? Vorsteuerabzug möglich – Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Zu-
verlässigkeit 

 
  



 XV 

Anhang 4: Umsatzsteuererklärung 2017 
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